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Gottfried Martens

ema erledigt?
re acn der Unterzeichnung der

„Gemeinsamen Offiziellen Feststellung “
Zehn e ist es 1U  e schon wıeder herT, se1lt Edward Kardınal Cassıdy als

Präsıdent des ates für dıe Eıinheıt der Chrıisten In Rom und Bıschof Chrıstian
Krause in se1ıner E1genschaft als Präsiıdent des L utherischen Weltbundes
Oktober 999 ın der evangelıschen t.-Anna-Kırche In ugsburg dıe „Ge-
meılınsame Offizıjelle Feststellung“ (GOF)' unterzeichneten, cdie besagt, dal dıe
beteiligten Kırchen erklären, dalß die Rechtfertigungslehre, W1e 916e In der „Ge_
melınsamen rklärung ZUE Rechtfertigungslehre” (GER)‘ und dem Anhang
dieser „„‚Gemeıinsamen Offiziellen Feststellung“ dargelegt Ist, cdıie Kırchen VOIl

heute nıcht mehr tirenntT, we1l zwıschen iıhnen eın „„Konsens In Grundwahrhe1-
ten  63 esteht ()tto Hermann esG e1in überzeugter Befürworter der GER be-
schreıbt dıe Szene rückblickend DiIie beıden Unterzeichnenden „machen eın
Gesicht, als unterschrieben S1e eiıne Kapıtulationsurkunde! Eın Bıld recht
nach dem erzen all der Gegner cheses Vorgangs!9l  Gottfried Martens:  Thema erledigt?  10 Jahre nach der Unterzeichnung der  „Gemeinsamen Offiziellen Feststellung“  Zehn Jahre ist es nun schon wieder her, seit Edward Kardinal Cassidy als  Präsident des Rates für die Einheit der Christen in Rom und Bischof Christian  Krause in seiner Eigenschaft als Präsident des Lutherischen Weltbundes am 31.  Oktober 1999 in der evangelischen St.-Anna-Kirche in Augsburg die „Ge-  meinsame Offizielle Feststellung‘“ (GOF)!' unterzeichneten, die besagt, daß die  beteiligten Kirchen erklären, daß die Rechtfertigungslehre, wie sie in der „Ge-  meinsamen Erklärung zur Rechtfertigungslehre‘“‘ (GER)* und dem Anhang zu  dieser „Gemeinsamen Offiziellen Feststellung“ dargelegt ist, die Kirchen von  heute nicht mehr trennt, weil zwischen ihnen ein „Konsens in Grundwahrhei-  ten‘“? besteht. Otto Hermann Pesch, ein überzeugter Befürworter der GER, be-  schreibt die Szene rückblickend: Die beiden Unterzeichnenden „machen ein  Gesicht, als unterschrieben sie eine Kapitulationsurkunde! Ein Bild so recht  nach dem Herzen all der Gegner dieses Vorgangs! ... Nach der Unterzeichnung  kein Händedruck, schon gar keine Umarmung. Später erfuhr man: Das war so  abgesprochen — um nach der quälenden Vorgeschichte keine allzu große Eu-  phorie aufkommen zu lassen.““*  In der Tat hatte diese Unterzeichnung eine längere, bisweilen dramatische  Vorgeschichte, die an anderen Stellen ausführlicher dargelegt worden ist° und  die darum hier nur noch einmal kurz skizziert sei: Nachdem zunächst eine klei-  ne Arbeitsgruppe den Text der GER erarbeitet hatte°, wurde dieser im Jahr  1  Gemeinsame offizielle Feststellung des Lutherischen Weltbundes und der Katholischen Kir-  che, in: Lutherische Beiträge 4 (1999) S. 259-262.  Der Text der GER ist nachzulesen in: Lutherische Beiträge 3 (1998) S. 151—163.  GER $ 40.  Otto Hermann Pesch: Die „Gemeinsame Erklärung zur Rechtfertigungslehre‘“ vom  31.10.1999. Probleme und Aufgaben. Vortrag, gehalten am Ökumenischen Forum Heidelberg  am 21.7.2007, veröffentlicht im Internet unter http://www.theologie.uni-hd.de/oek/insti-  tut/forum/forum 13/GE.pdf (im Folgenden: Pesch, GER) S.1.  Vgl. Gottfried Martens: Ein ökumenischer Fortschritt? Anmerkungen zur „Gemeinsamen Er-  klärung zur Rechtfertigungslehre“, in: Lutherische Beiträge 3 (1998) S. 164—187; Gottfried  Martens: Der Rettungsversuch. Zur Unterzeichnung der „Gemeinsamen Erklärung zur Recht-  fertigungslehre“ in Augsburg, in: Lutherische Beiträge 4 (1999) (im Folgenden: Martens, Ret-  tungsversuch) S. 263—275; Dorothea Sattler: Simul iustus et peccator? Zur Geschichte, zu den  Ergebnissen und offenen Fragen des ökumenischen Gesprächs, in: Theodor Schneider und  Gunther Wenz (Hrsg.): Gerecht und Sünder zugleich? Ökumenische Klärungen (= Dialog der  Kirchen. Band 11); Freiburg im Breisgau/Göttingen 2001, S. 9-29, v.a. S. 19—25; der Auf-  satzband wird im Folgenden als „Schneider, Gerecht““ angeführt.  Vgl. hierzu den geschichtlichen Überblick bei Andr& Birmele: Kirchengemeinschaft. Ökume-  nische Fortschritte und methodologische Konsequenzen (= Studien zur systematischen The-ach der Unterzeichnung
keın Händedruck., schon Sal keıine Umarmung Später INa  S Das W dl

abgesprochen nach der quälenden Vorgeschichte keıne Zu ogroße Eu-
phorıe auftfkommen lassen.““*

In der Jlat hatte diese Unterzeichnung eıne längere, bısweılen dramatısche
Vorgeschichte, dıe anderen tellen ausführliıcher argelegt worden ist? und
dıe darum hıer 1U noch einmal kurz sk1ızzıert se1 Nachdem zunächst eıne kle1-

Arbeıtsgruppe den ext der GER erarbeıtet hatte®, wurde dieser 1m Jahr

(jemelnsame offizıelle Feststellung des Lutherischen Weltbundes und der Katholısche!: Kır-
che, In Lutherische Beıträge (1999) TEL DG
Der lext der GER ıst nachzulesen ın Lutherische Beıträge 3 (1998) 1317163
GER
tto ermann eSCı |die „Gemeinsame rklärung ZUT Rechtfertigungslehre“ VO

10.1999 TOoODleme und ufgaben. Vortrag, gehalten Okumenischen Forum Heıidelberg
am 21 ZO0F veröffentlicht 1mM nternet unter http://www.theologie.unı-hd.de/oek/inst1-
tut/Torum/forum 1 3/GE.pdf (1ım Folgenden: esC. GER) SC}

Vgl Gottfried artens: Eın ökumeniıscher Fortschritt? Anmerkungen ZUT „„.Gemeıinsamen Kr-
klärung ZUT Rechtfertigungslehre‘‘, In Lutherische eıträge (1998) 164—187; Gottfried
artens: Der Rettungsversuch. Zur Unterzeichnung der „„‚Gemeinsamen rklärung ZUT echt-
tertigungslehre“ In ugsburg, In Lutherische eıträge (1999) (1m Folgenden: Martens, Ket-
tungsversuch) 263275 Oorothea Sattler: 1MU. 1usStus peccator”? Zur Geschichte, den
Ergebnissen und Ifenen Fragen des ökumeniıschen Gesprächs, ın Theodor Schneider und
(Junther Wenz (Hrsg.) Gerecht und Sünder zugleich” Okumenische ärungen Dıalog der
Kırchen Band L: reiburg 1mM Breisgau/Göttingen 2001, 9—29,; 9-—25; der AuT-
satzbanı wırd 1Im Folgenden als „Schneıder, erecht‘ angeführt.
Vgl hıerzu den geschichtlichen Überblick be1 Andre Birmele: Kıirchengemeinschaft. Okume-
nısche Fortschritte und methodologıische Konsequenzen Studien ZUT systematıschen I he-
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99’7 den Mitgliedskıirchen des Lutherischen Weltbundes elinerseılts und dem
Vatıkan andererseı1ts mıt der Bıtte eilıne verbindlıche Stellungnahme 1mM S1IN-

eıner Zustimmung oder Ablehnung vorgelegt. Während viele Miıtgliedskir-
chen des LWB, etwa dıe ELCA In den USA dem exf der GER ohne eden-
ken zustiımmten, erT'| sıch In Deutschlan: en eftiger Streıit: Während dıie Bı-
schöfe der aut eiıne Zustimmung ZU1 GER drangen, wandten sıch mehr
als 140 Theologieprofessoren und Theologieprofessorınnen In eiıner nter-
schrıiftenaktıon dıe Unterzeichnung der GER und außerten ıhre Kritik
nıcht zuletzt auch In Beıträgen In der Tagespresse. Nur mıt ühe und mancher
TIriıckserel gelang 6S sSschheblıc. den kiırchenleitenden Gremien, auftf den SynOo-
den der VELKD-Mitgliedskirchen Voten verabschlieden lassen, dıe immer-
hın en gehalten daß 111a S1€e notTalls als Zustimmung ZUT GER

konnte. So stand FEnde der einstimmıgen Annahme der GER IC
den Kaft des LWB 16 Junı 998 nıchts mehr 1m Weg, achdem dieser dıie
eingegangenen Voten interpretiert hatte, daß 01% der Miıtgliıedskırchen, dıe
sich Z.UT eäußert hatten, cdieser zugestimmt hätten. e1 muß allerdings
berücksichtigt werden, daß zunächst UT 66 der damals 129 Miıtgliedskırchen
des ILWB überhaupt en otum abgegeben hatten, daß manche oten, WI1Ie etwa
das der „Evangelisch-Lutherischen Kırche in en  .. offenkundıig nıcht mıtge-
Za wurden, daß sıch cdıe Synodalentscheidungen der VELKD-Mitgliedskır-
chen ZU Teıl 1Ur mıt außerstem Wohlwollen als „Zustimmung“” interpretieren
heßen und daß den Kırchen., cdıe die GER eindeutig ablehnten, auch eiıne der
rößten Ilutherischen Kırchen weltweiıt zählte, dıe Lutherische Kırche ada-
gaskars. Nur eiıne OC spater veröffentlichte dann jedoch der Päpstliche Kat
für dıe Örderung der Einheıit der Christen cdıe offizielle „Antwort der Kathol1-
schen Kırche auft cdıe (jemelnsame rklärung zwıschen der Katholiıschen Kaf-
che und dem Lutherischenun! über e Rechtfertigungslehre“ , dıe In ql-
ler wünschenswerten eutlichkeıit erklärte., INan vermöge VON Seıten OMmMSs der
In der GER gemachten Behauptung, daß che In cdieser rklärung vorgelegte
TE der lutherischen Kirchen nıcht VOoO den Verurteilungen des Trienter Kon-
z1ls getroffen werde, nıcht zuzustimmen. Der Schock aqaut Seılıten des 1 WB sa
t1ef. Was darauf folgte, beschreıbt Otto ermann esc 1m Rückhblick sehr e1n-
drücklıch „Nun begıinnt fast eiıne Geheimdienst-Thriller. Bıschof Hırsch-
ler, damals Leitender Bıschof der und energischer Befürworter der
GER, standhaft die geballte ucC der Professoren-Unterschriftenak-
tıon, wendet sıch nach dem Debakel der römiıischen Antwort den evangelı-
schen Altbıschof Johannes Hanselmann, der beste Kontakte ardına. Rat-
zınger hat se1mt der Zeıt, in der Ratzınger Erzbischof VOIl München Han-

ologıe und Band 38): Berlın-Hamburg-Münster 2003 (1m Folgenden: Birmele, Kırchen-
gemeınnschaft), 84 — 105
Der lext der Antwort ann nachgelesen werden unter: http://www.vatican.va/roman_curla
/pontifical_councils/chrstunı/documents/rc_pc_chrstun1_doc_0 0S 98 off-answer-catho-
lıc_ge.html (1im Folgenden: Antwort)
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selmann und Ratzınger reifen sıch in Regensburg, und, wırd berıichtet, be1l
eiıner Gräberbegehung wırd der Plan geschmiedet. Im Kontakt mıt ardına
Cass1ıdy, dem Präsıdenten des Eınheıtsrates, beraten Hre Z7WEe1 Theologen, die
sıch In der bısherıgen Dıskussion noch nıcht verkämpft hatten, nämlıch Jo-
achım FAa VON evangelıscher und Heınz chütte VON katholiıscher Seıte, WCCI1-

den, angeblich be1 eiInem Ssen beım Itahlıener, /usatztexte (‚Annex
entworfen, e VOIL em katholischen edenken auszuräumen.‘“® So
kommt 6S schlıeßlich ZUT Formulıerung der GOF. In der nunmehr dıe Aussage
VON 2 der GER bekräftigt Wwiırd, dıe der GER vorgelegte TE der Iu-
therischen Kırche doch nıcht VON den Verurteilungen des Trienter Konzıls DC-
roffen wIrd. egründe wırd cdies allerdings mıt den Aussagen des genannten
„ANnex, in dem ‚„„der In der Geme1insamen rklärung erreichte Konsens WEeI1-
ter erläutert‘‘? WITd. Dieser Annex selber nthält jedoch ıne Interpretation der
GER in der dıe Akzente euti1ic 1im Sinne der triıdentinıschen Rechtferti-
gungslehre gesetzt und zentrale Ilutherische Posıtionen preisgegeben werden
besonders In der rage des „sımul 1ustus el peccator” oder In der rage des Ver-
ständnisses VOIN Konkupiszenz und Sünde. * Entsprechen ardına Rat-
zınger dieses NECUEC Dokument mıt den orten, INan SEe1 damıt über dıe GER

e6 ||‚„„wirklıc hınausgekommen Als Z/ZusammenfTfassung der GOF formulıerte
Ratzınger als eiıner der Verfasser des Annex In einem Interview: ‚„ Wer der Lehnh-

des Konzıls VONn IrTıient wıderspricht, wıderspricht der ehre, dem Glauben
der Kırche“ 12 In Deutschlan: wandten sıch auf der anderen Seıte nıcht wenl1-
SCI als 255 evangelısche Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer In e1iner
zweıten Unterschriftenaktion dıie Unterzeichnung der DIe Ver-
antwortliıchen des LWB sahen ennoch er vielleicht gerade auch es

esch, GER vgl uch Birmele, Kirchengemeinschaft 159761
GOF
Vgl hilerzu Martens, Rettungsversuch 200

Vgl artens, Rettungsversuch 268 Anm 28
Aus einem Interview miıt dem 1fe. „Das Geheimmnis und das ırken der nade'  « In 3() (NOTr-

Jage, zıtiert be1i eiınhar:‘ Brandt Club der Kryptotridentisten der‘ Wıe evangelısch
ist dıe :G In Korrespondenzblatt 120 (2005) Nr. , SR (1m Folgenden: Brandt,
Kryptotridentisten), 55 Entsprechen tformuhert Brandt mıiıt ezug auf Meses 1tal „ Wer
also dıe ‚evangelısche' Rechtfertigungslehre in der Weise ve: WIE S1E. in GER und (GJOF
samıt Anhang dargestellt ist, WET sıch aran freut, dalß VON den Anathemata des trıdentinı-
schen Rechtfertigungsdekrets nıcht mehr getroffen wiırd, der ist 1DSO facto e1in Kryptotriden-
tist““ (a.a.0 5310)

13 Vgl hlerzu Ulriıke Link-Wieczore: Auf keinen Fall eın Heılsprozeß”? Überlegungen ZUT krıt1-
schen lutherischen Rezeption der „„GemeılLnsamen Erklärung ZUT Rechtfertigungslehre“
eutschland, In Uwe Swarat, Johannes 0—“eldemann und agmar Heller (Hrsg.) Von ;ott

In T1ISTUS verwandelt. Dıie Rechtfertigungslehre im multılateralen Ökumen1-
schen Dıalog. Herausgegeben 1mM Auftrag des Deutschen Ökumenischen Studienausschusses
DOSTA) OR TAankTuU: Maın 2006 (1m Folgenden: DÖSTA-Studienband)

66—94, T5 DIe .„„Studıie des OST + auf den 5 In diesem DOSTA-Studienband
wırd 1m Folgenden als „DOSTA-Studie‘“‘ zıtiert.
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keiınen TUN:! dazu, VON den Miıtgliedskirchen noch einmal NEU eıne Zustim-
MUNg eiliner Unterzeichnung erbıtten. SO wurde In ugsburg eın Doku-
ment VON Seılten des LWB unterzeıichnet, dem dıe Mitgliedskırchen nıcht
gestimmt hatten: dıe rage der ekklesiologischen Relevanz des LWB., e bald
darauf in einem anderen Zusammenhang mıt der Veröffentlichung des oku-

„„Dominus lesus“ SallZ ktuell werden ollte, und die rage der Verbıind-
iıchKel der GER für el beteiligten Seliten stand VO er oleich VON Be-
ginn 1m R aum und ist bıs heute nıcht hiınreichend geklärt worden.

DiIie uphorıe über cdie gemeinsame Unterzeichnung, dıe sıch Ende der
Unterzeichnungszeremon1e doch noch Bahn brach“*. 1e allerdings nıcht lan-
SC Von eiıner schnellen Überwindung der Kirchenspaltung 1st heute nıcht
mehr viel e Rede In diıesem Sınne hat ıe GER nıcht cdıe Sıgnalwırkung SC-
habt, cdıe sıch viele VON ıhr rhofft hatten. Dennoch hat cdhe GER auch In der
Folgezeıt Diskussi1onsprozesse in Gang gesetZl, VO denen ein1ıge hıer kurz
ck1izz1ert selen:

Zur Verbindlichkei der Annahme der GER
ıne erneute Dıiıskussion die rage der kırchlichen Verbindlichkeit der

GER wurde Hrc en Grußwort ausgelöst, das der Präsiıdent des Vatıkanıschen
Eıinheıtsrates, ardına alter Kasper, anläßlıch der 10 Vollversammlung des
LWB 1M Juh 2003 1m kanadıschen ınnıpeg gehalten hatte Darın Ka-
SPCTI, der bereıts qls Sekretär des Einheıtsrates 999 In ugsburg mıt er-
schrıeben hatte „Und unterzeichneten WIT e (Gjemelnsame Erklärung ın
ugsburg, und WITr unterzeichneten S1€e nıcht NUTL, WIT V OIl Freude erfüllt
und fejerten. weiıl WIT, (Gjott SEe1 6S edankt, 7 W al nıcht das letzte Zaiel, wohl aber
eınen wichtigen Meiılenstein auf dem Pılgerweg YVABEE vollen FEıinheıit erreichen
konnten. Der Stein des Anstoßes, dıe ehre., mıt der cde Kırche steht und

WIE Luther chrıeb W ar beseıntigt.” | 5 DiIie ehre, mıt der e Kırche steht und
a W ar beseitigt: Dieser letzte Satz WarTr natürlıch e1in ungewolltes Bonmot
des ardınals, dem Dorothea Wendeburg bald darauf em wen1g süffisant CI -

‚„Wahrhaftıig, besser könnte INan 6S nıcht sagen.‘ ” /Zum Anstoß der
Dıskussion wurde jedoch cdıe Behauptung des Kardınals, I11an habe In Augs-
burg dıe GER unterzeichnet. Dem wıdersprach el chmoll und tellte test.
der Vatıkan habe dıe GER nie unterschrıeben, 1Ur cdıe (Gjemelnsame Offizıielle

Vgl esC} GER
15 „And sıgned the Joint Declaratıon In ugsburg, and NOT only sıgned it, rejo1ced

and celebrated, because, thanks be God, COU. reach NOL the fınal g0al but 1M-
portant milestone ın the pılgriımage full unıty. Ihe stumblıng OC the doectrine ıth 1C|
the Church stands and Luther WwrTOTfe W as removed.” ardına: alter Kasper: G’ree-
ting address, In http://www.lwf-assembly.org/PDFs/Kasper_Greeting-EN.pdf
Zitiert be1l Beatus Brenner: Wıe verbindlıch ist dıe (jemelnsame rklärung ZUT Rechtferti-
gungslehre / Eın Lateraturbericht ein1gen spekten der kırchliıchen Rezeption ökumeniıischer
Dokumente, In MaKI A (2004) S 1112 TIG (1m Folgenden: Brenner,, Wie verbindlıich)
SS nm >5
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Feststellung mıt eıner dUus protestantischer 1C sehr römıschen Wahrnehmung
der lutherıschen Rechtfertigungstheologie.“ Darüberhinaus sSe1 der Einheitsrat
„eine nachgeordnete Behörde ohne Rıchtlinienkompetenz In den WITKI1C eNT-
Ssche1denden Fragen der re der Kırche‘“. | /

Ihieser Interpretation der Unterzeichnung wurde WAar sowohl VON ardına
Kasper selber auch VON Seıten des LWB energisch wldersprochen. IS In der fol-
genden Dıskussion wurden dıe e1gentlichen Kernprobleme In der rage eiıner
verbindlıchen Rezeption der GER HEG dıe beteiligten Kırchen eutlic C1-
kennbar

Auf römiısch-katholischer Seıte ist zunächst Sahz tformal testzuhalten., daß
dıe Unterzeichnung eıner ökumenıschen Erklärung nıcht eın bısher ubDblıcher
Weg WAdl, Jlexte promulgieren, dıe elıne lehramtlıche Bedeutung en Von
T stellt der Institutsleiter des römısch-katholischen ohann-Adam-Möhler-
Instıtuts für Okumenik In aderborn, olfgang Thönıssen, fest „Aufgrund der
Neuheıt der Materıe, ämlıch Unterzeichnung elıner ‚Gemeıinsamen Erklärung
mıt eiıner VON Rom getrennten Kırche., kann dıie Verbindlichkeit der und iıh-
EGE AutoriIıtät 11UT Ure eın Analogieverfahren erschlossen werden.“ en-
kundıg <1bt CS aber auch innerhalb der römIisch-katholischen Kırche T
Sschıedlıche Wertungen der Verbindlıchkeit der GER* So erklärte der Mün-
chener Theologieprofessor und ardına. Leo Scheffczyk ZUT GER ‚„„Grund-
sätzlıch eıgnet den ‚Räten‘ keine legıslatıve und Judıkatıve Kompetenz. S1e be-
sıtzen 1L1UT eıne proponierende und riıchtunggebende Maßgeblıichkeıit. /Z/udem
rag das Dokument vornehmlıch theologısch-wıssenschaftliıchen Charakter,
daß CS auch dem wI1issenschaftlichen Dissens unterworfen bleıibt und sıch für
weıtere nfragen en halten muß.“ *! Genau in diesem Sınne, als Dokument
theologischer Forschung, nıcht als lehramtlıches Dokument, wurde dıie GER
1NUN auch VOoO keinem Geringeren als aps Johannes Paul ı88 selber Tag der
Unterzeichnung interpretiert: .„„Das vorhliegende Dokument stellt eiıne sıchere
rundlage dar, e theologische Forschung aut ökumeniıschem Gebiet fort-
zuführen‘‘ ? Dazu stellt einhar:‘ Brandt fest ‚Indem GER und GOF VO He1-

7 Zatiert be]l Brenner, Wıe verbın:  1C
18 Vgl Brenner, Wıe verbindlich ELE
19 Unveröffentlichtes Manuskrıpt, zıt1ert be1 Brenner, Wıe Verbın:  ıch KT2:

DIie GER selber erhebt den Anspruch, nıcht bloß e1in Dialogdokument se1N, sondern ıne HT-
ärung, „die UNsSseTE Kırchen ıIn der gebotenen Präzision und Kürze ber den Gesamtertrag die-
SCS Dialogs informiert und ıhnen zugle1c. ermöglıcht, sıch verbindliıch Aazu außern.“
GER 4 vgl dazu ara Goertz: Dıalog und Rezeption. DIie Rezeption evangelısch-luthe-
rısch/römisch-katholischer Dıialogdokumente in der und der römısch-katholischen
Kırche Eıne Studıie im Auftrag der Hannover 2002, 202TfT; auf diesem Hintergrun:
bekommen dıe 1Im Folgenden dargestellten Einordnungen der GER qls bloßes Forschungsdo-
kument auf römIisch-katholischer eıte och einmal eınen besonderen ang

21 /ıtiert be1l Brenner. Wıe verbindlıch S
Johannes Paul IL Angelus 31 ()ktober 1999, ın http://www.Vvatıcan.va/holy_father/John
_paul_11/angelus/1999/documents/hf_jp-11__ang_31101999_ge.html (kursıve Hervorhebung ım
UOriginaltext



102 Gottfried artens

1gen als rundlage der theologischen Forschung qualifizie werden., 1st
zugle1ic klar, daß diesen Jlexten keine lehramtlıche Bedeutung in der Ömisch-
katholische Kırche zukommt.:  LL Daran kann auch dıe Tatsache nıchts ändern,
daß GER und GOF auf ıne nregung VON ardına Lehmann hın“* ıIn dıe LICU-

stTe Auflage des römIıisch-katholischen ompendiıums der Glaubensbekennt-
nıSsSe und kırchlichen Lehrentscheidungen VOl „Denzinger-Hünermann” auf-

worden ist.“ DIies hat 7 W alr eınen praktıschen Nutzen, bleıibt jedoch
für den lehramtlıchen Status der Dokumente ohne Bedeutung. Von er stellt
Beatus Brenner zusammenfTassend fest „Eine ausgeführte Würdıgung der Be-
deutung VON GER und GOF für ıe Lehrordnung der römısch-katholıischen
Kırche <1Dt 6S bıslangz nıcht: der rad iıhrer Verbindlichkeit für dıe römıiısch-ka-
tholısche Kırche i1st er noch völlıg Offen * «6

Auf lutherischer Seıite konzentrieren sıch dıe nfIragen VOT em auf dıe
Entscheidung des LWB, ohne erneute Konsultation der Miıtglıedskıirchen dıe
GOF unterzeichnen. Da dem LWB „dıe Kompetenz, kırchenrechtliche Ver-
bındlıchkeıiten für sıch oder andere egründen‘‘, € WIEe Wolf einharı
tege betont““: kann die GOF uUurc dıie Unterzeichnung VO Oktober
999 keıine Verbindlichkeit für dıe einzelnen Mitgliıedskirchen beanspruchen.
Darüber hınaus hatte eıne 1 VO  —; Mıtglıedskırchen be1 iıhrer beding-
ten /ustimmung ZUT GER ausdrücklıch erklärt, daß die GER VOIN den Iu-
therischen Bekenntnisschriften her und nıcht umgekehrt interpretieren cEe1 “
Von er gılt auch aut Seıiten der Miıtgliedskırchen des LWB, dalß GER und
GOF nıcht qals allgemeın verbindliche Interpretation der lutherischen Bekennt-
nısschrıften angesehen werden können. on alleın VON er hat sıch das
ema „Rechtfertigung‘‘ 1im espräc zwıischen römısch-katholischer und Hi
theriıscher Kırche noch längst nıcht erledigt.

Die Zustimmung des Weltrates
Methodistischer Kirchen zur GER

DIie SEeWl1 bedeutendste Entwiıcklung, dıe sıch In den VETSANSCHNCNH Jahren
nach der Unterzeichnung der GOF ergab, War dıie offızıelle Zustimmung des
OT Methodist Councıl ZUT GER Anläßlich der Konferenz des

27 RKeinhard Brandt Der ökumenische Dıialog ach der Unterzeichnung der rklärung ZUT echt-
fertigungslehre und ach OM1INus lesus. Eın Überblick ber strıttige Aspekte AUSs lutherischer
1C) In Uwe 1eske-braun (Hrsg.) Konsensdruck hne Perspektiven? Der ökumenische Weg
ach ‚.Dominus lesus‘:; Le1ipzig 2001, 1—-54, 28
Vgl Brenner, Wıe verbindlich S14

25 Vgl DOSTA-Studie S.19 18)
Beatus Brenner, Wıe verbindliıch SI

DE Wolf einhar‘ rege Kechtsverbindliıchkei ökumeniıischer Erklärungen”? Kıne ntersuchung
eispiel der (Gemeilnsamen Erklärung ZUT Rechtfertigungslehre, in 46 (2001)

1—31,
28 Vgl Beatus Brenner, Wıe verbindlıch K
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WMC In Seoul/Südkorea unterzeichneten alter ardına Kasper, der Präsı-
dent des Päpstlıchen Rates ZUT Örderung der Einheit der Chrısten, Dr. shmael
Ooko als Generalsekretär des LWB SOWIE der Präsiıdent des WMOC, Bıschof
Sunday ang, SOWIE der Generalsekretär des WMC, Pastor Dr. George TEE=
INan 23 Julh 2006 eiıne „Offizıelle Gemeinsame Bestätigung‘‘, der eiıne
„Methodistische Stellungnahme‘ vorangestellt wurde ..“ In dieser „Methodisti-
schen Stellungnahme‘“ wırd dıe tellung der Methodisten ZUT GER dargelegt.
Weıter wırd das e1igene theologische Profil der Methodisten 1mM Rahmen des D
melınsamen Verständnisses entsprechend der Jeweıligen Darlegungen der Iu-
therischen und römıisch-katholischen Posıtionen einzelnen Themenfeldern
In der „Entfaltung des gemeınsamen Verständnisses der Rechtfertigung“ be-
schrieben.

Der exft der Offiziellen Gemeinsamen Bestätigung lautet: In die-
SCT Stellungnahme bekräftigen der Weltrat Methodistischer Kırchen und selne
Mıitgliedskirchen iıhre grundlegende lehrmäßige Übereinstimmung mıt der
ehre, WIEe S1E In der (Jgemeinsamen Erklärung ZUT Rechtfertigungslehre, dıe
31 August 999 VO Lutherischen un: und der Katholischen Kırche
unterschrieben worden Ist, ausgesprochen WIrd. DIe unterzeichnenden Partner
der (GTemeinsamen Erklärung ZUr Rechtfertigungslehre he1ißen die oben ANSC-
führte Stellungnahme des Weltrates Methodistischer Kırchen und selner Miıt-
glıedskirchen wıllkommen S1e erklärt und zeıgt methodistische Übereinstim-
INUNS mıt dem Konsens In grundlegenden Wahrheiten VON der Tre der echt-
ertigung, WIE SIEe In der (1T18 MeInNnSAmMmen Erklärung ZUT: Rechtfertigungslehre
ausgesprochen WIrd. uIbauen:! aut ıhrer gemeınsamen Bestätigung grundle-
gender Wahrheıiten der TE VON der Rechtfertigung verpilichten sıch dıe dre1
Partner sıch gemeınsam für eine Vertiefung ihres gemeInsamen Verständnisses
der Rechtfertigung 1m theologıschen Studıum, In Te und Predigt einzuset-
Z  S Was bıisher erreıicht worden ist und WOZU S1e sıch jetzt verpilichtet aben,
wırd VON Katholıken, Lutheranern und Methodisten als Teıl ihres Strebens nach
voller Gemeinschaft und dem gemeiınsamen Zeugn1s dıe Welt angesehen,
WIe CS dem ıllen Christ1i für alle Chrıisten entspricht. ““

In der OGB tinden sıch ein1ge bemerkenswerte Formuliıerungen: SO wırd
dıie GER gleich Begınn als Lehrdokument, nıcht bloß als Konvergenzdoku-
ment beschrieben Der W M! erklärt seine grundlegende lehrmäßige Überein-
stımmung mıt der Lehre; WIe S1e In der GER ausgesprochen wıird. Während die
GER selber 1Ur VOoONn einem gemeinsamen ‚„ Verständnıis“ der Rechtfertigungs-
TE und VOoO einem Konsens In „Grundwahrheıiten““ spricht”', wırd der Inhalt

Der Jlext der Methodistischen Stellungnahme (1m Folgenden: Stellungnahme) und der T1
1ellen Gemeilnsamen Bestätigung (1m Folgenden: OGB) ist nachzulesen In http://WWW.
emk.de/uploads/media/060727_rechtfertigungslehre.pdf vgl hlıerzu arl Heınz /OL2 Kon-
SCNS in der Kechtfertigungslehre. ach Lutheranern und Katholiıken Jetz! auch Methodisten 1m
Boot. In MadKI 57 (2006) S 10951 H (1im Folgenden: O1gt, Konsens).

30 OGB
Vgl GER
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der GER nunmehr dırekt qls Aehre: definiert. en bleıbt. ob dies 1Ur als
thodıstisches Verständnıiıs der GER erten ist Ooder ob dıe ursprünglichen
Unterzeichner der GER cdieser nıcht unerheblichen Akzentverschiebung auch
selber mıt iıhrer Unterschrift dıe OGB zustimmen wollten Eıindeutig TOr-
muhert wırd 1U  - In der OGB Jjedoch, daß In ugsburg tatsäc  16 dıe GER
unterschrieben worden SCe1 Da diese Formulierung In der (OQGB VON denselben
ersonen unterschrieben worden Ist, dıe damals auch dıe GOF In ugsburg
unterzeichnet hatten, darf Ian dıe OGB tatsächlıc als authentische Interpreta-
t10n des In ugsburg Geschehenen bezeichnen. “* Erfreulich AUS lutherischer
1C ist SsCHhHNEB”LIC auch, dal in der Selbstverpflichtung eıner Vertiefung
des gemeinsamen Verständnisses der Rechtfertigung ausdrücklich auch dıe
Predigt genannt WwIrd. Hıer 1mM Vollzug der gottesdienstliıchen Verkündiıgung fal-
len Ja cdıe Entscheidungen zwıschen wahrer und aischer ehre: hler In der Pre-
dıgt geht CS eben auch nıcht mehr bloß „grundlegende Wahrheıiten“. SOMN-

dern den Zuspruch des Evangelıums selber eW1 ist mıt diesem Hınweils
auf dıe Predigt das osrundlegende mMethOodıIische Problem der GER nıcht gelöst;
ennoch sollte dieser Rekurs auf die Predigt zumındest wahrgenommen und
gewürdıgt werden. Auffallend 1st auch die 1mM Vergleich ZUTE GER csehr viel VOIL-

sıchtigere und zurückhaltendere Schlußformulierung In der OG  D 6S in
der GER noch csehr vollmundıg gehe1ıbhen: „„Wır dem Herrn ank für d1e-
SC entscheıdenden chrıtt ZUT Überwindung der Kırchenspaltung. Wır bıtten
den eılıgen Geıist, uns jener sıchtbaren Eıinheit weıterzuführen, cde der Wiıl-
le Christıs kennzeiıchnen cdıe Unterzeichnenden der OGB ıhre Zustim-
MNUNS Z GER nunmehr ledigliıch noch als „ Teıl ıhres Strebens nach voller (je-
meıinschaft und dem gemeinsamen Zeugn1s cdıe 1t“ SO formuhiert INan

Xnunmehr nach „Dominus Jesus
In der „Methodistischen Stellungnahme‘ nehmen e Kırchen des W M'

zunächst ezug auft den „weıt reichenden Konsens“““, der In der GER ZU

Ausdruck gebrac wiırd, und „begrüßen cdese Übereinkunft mıt oroßer TeuU-
de*® 2  ch akzeptieren S1€e e „Entfaltung des gemeinsamen Verständnisses
der Rechtfertigung“ mıt der Darlegung der unterschiedlichen Posıtiıonen VON

Lutheranern und römıschen Katholıken und erklären dazu: ‚„„Wır halten cdiese

Vgl hlerzu ur'|  arı CUMANN: „Gerecht gemacht AaUsSs Glauben“ (Röm 3D Neue Impulse ZUTr

ökumeniıischen Dıiskussion ber dıie Rechtfertigungslehre, ıIn Cath(M) (2006) 268 —286
(1m Folgenden: Neumann, erecC. DA „Dieser VOIl en Te1 ökumeniıischen Partnern
vollzogene Akt ist104  Gottfried Martens  der GER nunmehr direkt als „Lehre“ definiert. Offen bleibt, ob dies nur als me-  thodistisches Verständnis der GER zu werten ist oder ob die ursprünglichen  Unterzeichner der GER dieser nicht unerheblichen Akzentverschiebung auch  selber mit ihrer Unterschrift unter die OGB zustimmen wollten. Eindeutig for-  muliert wird nun in der OGB jedoch, daß in Augsburg tatsächlich die GER  unterschrieben worden sei. Da diese Formulierung in der OGB von denselben  Personen unterschrieben worden ist, die damals auch die GOF in Augsburg  unterzeichnet hatten, darf man die OGB tatsächlich als authentische Interpreta-  tion des in Augsburg Geschehenen bezeichnen.“ Erfreulich aus lutherischer  Sicht ist schließlich auch, daß in der Selbstverpflichtung zu einer Vertiefung  des gemeinsamen Verständnisses der Rechtfertigung ausdrücklich auch die  Predigt genannt wird. Hier im Vollzug der gottesdienstlichen Verkündigung fal-  len ja die Entscheidungen zwischen wahrer und falscher Lehre; hier in der Pre-  digt geht es eben auch nicht mehr bloß um „grundlegende Wahrheiten““, son-  dern um den Zuspruch des Evangeliums selber. Gewiß ist mit diesem Hinweis  auf die Predigt das grundlegende methodische Problem der GER nicht gelöst;  dennoch sollte dieser Rekurs auf die Predigt zumindest wahrgenommen und  gewürdigt werden. Auffallend ist auch die im Vergleich zur GER sehr viel vor-  sichtigere und zurückhaltendere Schlußformulierung in der OGB: Hatte es in  der GER noch sehr vollmundig geheißen: „Wir sagen dem Herrn Dank für die-  sen entscheidenden Schritt zur Überwindung der Kirchenspaltung. Wir bitten  den Heiligen Geist, uns zu jener sichtbaren Einheit weiterzuführen, die der Wil-  le Christi ist“®, so kennzeichnen die Unterzeichnenden der OGB ihre Zustim-  mung zur GER nunmehr lediglich noch als „Teil ihres Strebens nach voller Ge-  meinschaft und dem gemeinsamen Zeugnis an die Welt“. So formuliert man  “!  nunmehr nach „Dominus Iesus  In der „Methodistischen Stellungnahme‘ nehmen die Kirchen des WMC  zunächst Bezug auf den „weit reichenden Konsens‘“*, der in der GER zum  Ausdruck gebracht wird, und „begrüßen diese Übereinkunft mit großer Freu-  de‘“ , Auch akzeptieren sie die „Entfaltung des gemeinsamen Verständnisses  der Rechtfertigung“ mit der Darlegung der unterschiedlichen Positionen von  Lutheranern und römischen Katholiken und erklären dazu: „Wir halten diese  32  Vgl. hierzu Burkhard Neumann: „Gerecht gemacht aus Glauben“ (Röm 5,1). Neue Impulse zur  ökumenischen Diskussion über die Rechtfertigungslehre, in: Cath(M) 60 (2006) S. 268—286  (im Folgenden: Neumann, Gerecht), S. 277: „Dieser von allen drei ökumenischen Partnern  vollzogene Akt ist ... von Bedeutung ... auch und vor allem deshalb, weil mit diesem formel-  len Akt nun endgültig die leider immer wieder begegnende, wenn auch ihrem eindrücklichen  Wortlaut widersprechende Interpretation aus der Welt geschafft sein sollte, wonach die katho-  lische Kirche nicht die ‚Gemeinsame Erklärung‘, sondern nur die ‚Gemeinsame Offizielle  Feststellung‘ unterschrieben habe und die Erklärung damit für sie nicht verbindlich sei.“  38  GER $ 44.  34  Stellungnahme $ 1,5.2.  35  Stellungnahme $ 2,5.2.VON Bedeutung104  Gottfried Martens  der GER nunmehr direkt als „Lehre“ definiert. Offen bleibt, ob dies nur als me-  thodistisches Verständnis der GER zu werten ist oder ob die ursprünglichen  Unterzeichner der GER dieser nicht unerheblichen Akzentverschiebung auch  selber mit ihrer Unterschrift unter die OGB zustimmen wollten. Eindeutig for-  muliert wird nun in der OGB jedoch, daß in Augsburg tatsächlich die GER  unterschrieben worden sei. Da diese Formulierung in der OGB von denselben  Personen unterschrieben worden ist, die damals auch die GOF in Augsburg  unterzeichnet hatten, darf man die OGB tatsächlich als authentische Interpreta-  tion des in Augsburg Geschehenen bezeichnen.“ Erfreulich aus lutherischer  Sicht ist schließlich auch, daß in der Selbstverpflichtung zu einer Vertiefung  des gemeinsamen Verständnisses der Rechtfertigung ausdrücklich auch die  Predigt genannt wird. Hier im Vollzug der gottesdienstlichen Verkündigung fal-  len ja die Entscheidungen zwischen wahrer und falscher Lehre; hier in der Pre-  digt geht es eben auch nicht mehr bloß um „grundlegende Wahrheiten““, son-  dern um den Zuspruch des Evangeliums selber. Gewiß ist mit diesem Hinweis  auf die Predigt das grundlegende methodische Problem der GER nicht gelöst;  dennoch sollte dieser Rekurs auf die Predigt zumindest wahrgenommen und  gewürdigt werden. Auffallend ist auch die im Vergleich zur GER sehr viel vor-  sichtigere und zurückhaltendere Schlußformulierung in der OGB: Hatte es in  der GER noch sehr vollmundig geheißen: „Wir sagen dem Herrn Dank für die-  sen entscheidenden Schritt zur Überwindung der Kirchenspaltung. Wir bitten  den Heiligen Geist, uns zu jener sichtbaren Einheit weiterzuführen, die der Wil-  le Christi ist“®, so kennzeichnen die Unterzeichnenden der OGB ihre Zustim-  mung zur GER nunmehr lediglich noch als „Teil ihres Strebens nach voller Ge-  meinschaft und dem gemeinsamen Zeugnis an die Welt“. So formuliert man  “!  nunmehr nach „Dominus Iesus  In der „Methodistischen Stellungnahme‘ nehmen die Kirchen des WMC  zunächst Bezug auf den „weit reichenden Konsens‘“*, der in der GER zum  Ausdruck gebracht wird, und „begrüßen diese Übereinkunft mit großer Freu-  de‘“ , Auch akzeptieren sie die „Entfaltung des gemeinsamen Verständnisses  der Rechtfertigung“ mit der Darlegung der unterschiedlichen Positionen von  Lutheranern und römischen Katholiken und erklären dazu: „Wir halten diese  32  Vgl. hierzu Burkhard Neumann: „Gerecht gemacht aus Glauben“ (Röm 5,1). Neue Impulse zur  ökumenischen Diskussion über die Rechtfertigungslehre, in: Cath(M) 60 (2006) S. 268—286  (im Folgenden: Neumann, Gerecht), S. 277: „Dieser von allen drei ökumenischen Partnern  vollzogene Akt ist ... von Bedeutung ... auch und vor allem deshalb, weil mit diesem formel-  len Akt nun endgültig die leider immer wieder begegnende, wenn auch ihrem eindrücklichen  Wortlaut widersprechende Interpretation aus der Welt geschafft sein sollte, wonach die katho-  lische Kirche nicht die ‚Gemeinsame Erklärung‘, sondern nur die ‚Gemeinsame Offizielle  Feststellung‘ unterschrieben habe und die Erklärung damit für sie nicht verbindlich sei.“  38  GER $ 44.  34  Stellungnahme $ 1,5.2.  35  Stellungnahme $ 2,5.2.auch und VOT em deshalb, weiıl miıt Mhesem formel-
len Akt NUnN endgültig die eıder immer wıeder begegnende, WE auch ıhrem ındrüc  ıchen
Wortlaut widersprechende Interpretation aus der Welt gescha‘ se1in sollte., wonach cdıe O-
lısche Kırche nıcht dıe ‚Geme1insame rklärung‘, sondern 1LUT die ‚Gemeıinsame Offizielle
Feststellung‘ unterschrieben habe un! dıe Erklärung damıt für S1e nıcht verbindlıch se1  S

37 GER
Stellungnahme E
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unterschiedlichen Betonungen für keinen ausreichenden TUnN! für eıne TrTen-
NUNS zwıschen eıner der beıden Beteıiligten und den Methodisten.‘‘* Sodann
Trklären dıe Kırchen des WM hre eigene theologısche Verortung: Gegenüber
der .„bıblıschen TEe VON der Rechtfertigung, WIEe SIEe VON Luther und den
deren Reformatoren und dann wıeder VON den Wesleys verstanden wurde‘‘
weıß Ss1e sıch AZU ank verpilichtet‘“ “ Was auch immer diıes für dıe kon-
krete Gestalt methodistischer Rechtfertigungsverkündigung heißen INa /41=
gleich wırd In der Methodistischen Stellungnahme aber auch erklärt, daß dıe
Methodistische ewegung „ebenso immer Elemente der Kechtfertigungslehre
testgehalten“ hat, „die ZUT katholıische Tradıtıon der frühen Kırche sowohl 1im
(Osten WI1Ie 1m Westen gehören. Das hat iıhrer e1igenen Tre VON der Rechtferti-
SUuNs ıhr bestimmtes Profil ege Etwas salopper tormulhierte CS ande-
LO Stelle einer der Verfasser der Stellungnahme, eolfrey Waılnwright, der sıch
als „methodistıscher Wechselwähler‘‘ bezeıichnet, der einmal mehr lutherisch.
eın anderes Mal mehr römisch-katholisc en

Die Lolgenden Ausführungen der „Methodistischen Stellungnahme‘ fallen
vergleichsweıse csehr Napp und kurz dU  / S1e zeigen jedoch In der Jat eıne
Sahz erstaunlıche ähe den Jeweılıgen römısch-katholischen Posıtionsbe-
stımmungen, während dıe VON lutherischer NSeıte In der GER vorgetiragenen I1
stinktionen praktısch keıine Berücksichtigung Ooder W ürdıgung tinden

Z7u Abschnitt der GER (Unvermögen und Uun:! des Menschen AaNSC-
sıchts der Rechtfertigung) stellt der W M' fest, daß dıe Verderbtheit der
menschlıchen Natur nıcht VON uUunNns selbst geheilt werden kann.“” 1C weıter
erläutert wiırd, Was mıt der „unıversalen Verfügbarkeıt der vorauslaufenden
nade  66 gemeınt ıst, 1T dıe die zerstörerischen Folgen des „aufgehal-
ten  .6 werden“. Wenn dıe methodistische Stellungnahme daraufhın formuliert:
„Daß Menschen auf den Ruf Gjottes können, 1st 11UT dank des VOILI-

ausgehenden Wırkens (jottes möglıch Nach Wesley ‚unterstützt‘ e na
Gottes dıe MensSC  IC Antwort, aber ‚erzwingt‘ S1e nıcht  .. 47 dann entspricht
das fast der römiısch-katholischen Formulierung: ‚„ Wenn Katholiıken
SCH, daß der Mensch be]1 der Vorbereıitung auf dıe Rechtfertigung und deren
Annahme Ure se1ıne /ustimmung (jottes rechtfertigendem Handeln ; mit-
wirke‘, sehen S1e in SOIC personaler /ustimmung selbst 1ne Wırkung der
na und keın Iun des Menschen AdUus e1igenen Kräften ‘“

36 Stellungnahme G
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/u Abschnıiıtt AD der GER (Rechtfertigung als Sündenvergebung und Ge-
rechtmachung) formuhert die methodistische Stellungnahme: „Dıie tiefe Ver-
bındung zwıschen Vergebung der Sünden und Gerechtmachung, zwıschen
Rechtfertigung und Heılıgung, ist für das methodistische Verständnis der ıblı-
schen TE der Rechtfertigung immer entsche1dend SCWECSCH. John esley sah
1m Heıl eın zweıfaches Handeln der na Gjottes: ‚In der Rechtfertigung WCI-

den WIT VON der Schuld der un:! erlöst und In das Wohlwollen (jottes wıieder
eingesetzt; In der Heılıgung werden WIT VO der aC und urzel der un
erlöst und wlieder ZUen (jottes eingesetzt‘ (Predigt 89, 11.1) DIie erlÖö-
sende Annahme ın dıie Gemeinschaft mıt (Gjott und dıe schöpferische Erneue-
TUNS HA SETES Lebens sınd gänzlıc das Werk der na (jottes .“ uch hlıer
Sınd dıe Sachparallelen ZUT Beschreibung der römısch-katholischen Posıtion
unverkennbar: „„Wenn cdıe Katholıken betonen, dalß dem Gläubigen e Erneu-

des inneren Menschen Urc den Empfang der na geschenkt wırd,
dann wollen G festhalten, daß ıe vergebende na (jottes immer mıt dem
eschen eInes Lebens verbunden ist, das sıch 1m eılıgen Gelst ın fa
tiger 1€e€' auswirkt: S1€e verneiınen damıt aber nıcht, daß (Gjottes Gnadengabe In
der Rechtfertigung unabhängıig bleıibt VON menschlıcher Miıtwirkung‘®, In be1-
den Fällen 1st lediglich VON der Verbindung VOI Rechtfertigung und Heılıgung
dıe Rede., nıcht jedoch VON deren Jeweıliger Relevanz 1mM hnehın Sanz AUS-

geblendeten etzten Gericht (jottes.
Besonders AQUSTUNTI1IC außert sıch cdıe Methodistische Stellungnahme

Abschnıiıtt der GER Das Sündersein des Gerechtfertigten), da S1E hıer dıe
Te John Wesleys VON der „cChrıstlıchen Vollkommenh:  .06 oder der „völlıgen
Heılıgung" einbringt, „dI1e GT als das Herz der methodistischen Te ansah‘‘ *
uch hiıer ist dıe ogroße ähe ZUT römiısch-katholischen Posıtion In dieser Hra-
SC unverkennbar: An dıe Stelle des „„sımul 1lustus el peccator“” trıtt eıne Be-
schreibung des Chrısten, der völlıg heilıg ist, Was allerdings nıcht „eine Be-
freiung VON Unwiıssenheıt, Irrtum, Schwächen oder Versuchungen‘““ bedeutet
und auch nıcht dazu führen soll, cdıe Gefahr des Rückfalls unterschätzen.
Versuchung und un! sınd ıe Gefahr, die der Christ anzukämpfen
hat Von einem bleibenden Sünderseıin des Gerechtfertigten veErmMaS dıe Me-
thodistische Stellungnahme in keıner We1se sprechen; dies ware iın der lat
mıt der TE VON der „„Chrıstlıchen Vollkommenheıt‘  .. nıcht vereinbaren.

/um Abschnuiıtt 46 der GER (Heilsgewißheıit) bezeıchnet dıe Methodisti-
sche Stellungnahme ZW ar dıie Gew1ßheiıt des e11s als s Zu: Kern methodisti-
scher Pr ehörı1g. Diese Gew1ißheit wırd jedoch in keıiner Weıise iın Be-
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ziehung gesetzt der rage des Bestehens 1m etzten Gericht (jottes
ebensowen1g WIeE In der GER selber uch wırd S1e nıcht In der dırekten uUuSa-
SC des Verheißungswortes Chrıistı egründet, sondern allgemeın In „einer Be-
ziehung, cdıe In der 1e Gottes gegründe Ist  6C und 1m eDTauc der „Gna:
denmıuittel“‘ „gele wiırd, besonders „beim Forschen in der (imaden-
mıttel und ırken des eılıgen (je1istes werden el nıcht dırekt In Bezıiehung
zue1ınander gesetzl. SO wırd die Heıilsgewı1  eıt in der methodistischen Stel-
lungnahme als „Glückseligkeıit‘” abschließen dem Bereich der „Heıilıgung“
zugewlesen; cdiese Bestimmung der Heilsgew1  eit entspricht damıt der
thodıstischen TE VON der „chrıstlıchen Vollkommenh:  e&

bschließend verwelst cdie methodistische Stellungnahme auf die bereıts
praktızıerte Kanzel- und Abendmahlsgemeinschaft zwıschen lutherischen und
methodistischen Kırchen In ein1ıgen Ländern >! auc in Deutschlan zwıschen
der EmK und den Glhiedkirchen der VELKD) Uur'!  ar! Neumann verwelst mıt
ec darauf, daß In dem bereıts 084 veröffentlichten Bericht der (Geme1nsa-
ICN Lutherisch/Methodistischen Kommıissıon „‚Die Kırche Gememinschaft der
Gnade., der eiıne wesentliche rundlage für e Erklärung der lutherisch-me-
thodıistischen Kıiırchengemeinschaft arste. dıe rage der Bestimmung des
Chrıisten qls sımul 1ustus et, dıe VOIN beiden Seıiten Ja sehr unter-
schiedlich beantwortet wırd, bereıts nıcht qals kırchentrennend gewertet wurde.,
und erklärt dazu: „„Wenn cdıe rage nach dem sımul IUSTIUS el hler nıcht
kırchentrennend WAäl, dann kann S1e CS der acC nach aber auch nıcht zwıschen
der katholische Kırche und den lutherischen Kırchen SeIN >“ Daß eiıne e-
rische Kırche WIe dıe Selbständıge Evangelısch-Lutherische Kırche. dıe sıch
dieser Erklärung Iutherisch-methodistischer Kırchengemeinschaft nıcht ANSC-
schlossen hat, dies noch einmal anders sehen kann und darf, SEe1 e1 AUS-

drücklich vermerkt. Unschwer erkennbar wiıird jedenfTalls Ur die Ausführun-
SCH der Methodistischen Stellungnahme W1e auch Urc cdıe gemeiınsame
Unterzeichnung der OGB, daß sıch konkordienlutherische Kırchen Künftig e1-
NeIM wachsenden Konsens 1m Verständnis der Rechtfertigung gegenübersehen
werden, der aus iıhrer1 wichtige Grundentscheidungen In cdheser rage AUuUS-

Jendet oder iıhnen auch dırekt wıderspricht. ıne „Brückenfunktion"” ° der
thodistischen Lehrgestalt der Rechtfertigung, AUus der sıch gleichsam eine
Selbstbestimmung der lutherischen Lehrgestalt als „Extremposıtion” ergeben
würde., konkordienlutherische Theologıe und Kırche dem O-
dısmus geW1 nıcht zuzubillıgen.

Ebd
Ebd

51 Vgl Stellungnahme S
Neumann, Gerecht 279

53 Neumann, Gerecht X76
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Die theologische Weiterarbeit Im Gefolge der GER
Bereıts In der GOF hatten sıch dıie beiıden Dıalogpartner verpflichtet, „das

tudıum der bıblıschen Grundlagen der TE VON der Rechtfertigung TOrt7uU-
Tführen und vertiefen. S1ıe werden sıch außerdem auch über das hınaus. Was

In der (GGjemeinsamen Erklärung und In dem beigefügten erläuternden Anhang
behandelt Ist, e1in weıterreichendes gemeinsames Verständnis der (  eTtr-
tiıgungslehre bemühen.‘ Diesen Anstoß ZUHE: theologıischen Weıterarbeit en
In Deutschlan: oleich Z7WeI1 hochkarätıg besetzte Arbeıtskreise aufgegriffen
der Okumenische Arbeıitskreıis evangelıscher und katholischer Theologen, der
bereıts eine wichtige Vorgängerstudie der GER das Dokument „Lehrverurte1-
lungen kırchentrennend *>> erarbeıtet hatte, und der Deutsche Okumenische
Studienausschuß
3.71 „Gerecht und Sunder zugleich”? ÖOÖkumenische Klärungen“

Der Okumenische Arbeıtskreıis evangelıscher und katholischer Theologen
orT11T gleich nach der Unterzeichnung der GER dıie rage auf, der e

Unterzeichnung eiınahe noch gescheıtert WAare dıe Bestimmung des Christen
als sımul 1ustus ef In der „Antwort der Katholischen Kırche auftf cde
(GGemelinsame Erklärung zwıschen der Katholischen Kırche und dem Lutheri1-
schen un! über cde Rechtfertigungslehre“ VO Ax Junı 99% e1
„Die rößten Schwierigkeıten, VON einem vollständıgen Konsens über das
Ihema Rechtfertigung zwıschen den beıden Seliten sprechen können, finden
sıch in Paragraph ‚.Das Sündersein des Gerechtfertigten‘ (Nr. —3
Selbst Berücksichtigung der iın sıch legıtimen Unterschiede, dıe VOIl

unterschiedlichen theologıschen /ugangswegen ZUT Gegebenhe1 des aubens
herrühren, löst VO katholische Standpunkt her schon alleın dıe Überschrift
Erstaunen dAU.  S ach der TE der Katholischen Kırche wırd ämlıch In der
auTtfe all das, Was WITKI1C un:! Ist, hinweggenommen, und darum haßt (Gjott
nıchts In den Wıedergeborenen. Daraus OlgtL, daß dıe Konkupiszenz, cdıe 1mM
(jetauften ble1ıbt, nıcht e1gentlich un ist Deshalb ist die Formel ‚zugle1ıc
Gerechter und Sünder: } WI1IeE S1e Anfang VO Nr 29 rklärt wırd (‚Er ist
Sanz gerecht, we1ıl Gott ıhm Urc Wort und Sakrament se1ıne un verg1ıbt108  Gottfried Martens  3. Die theologische Weiterarbeit im Gefolge der GER  Bereits in der GOF hatten sich die beiden Dialogpartner verpflichtet, „das  Studium der biblischen Grundlagen der Lehre von der Rechtfertigung fortzu-  führen und zu vertiefen. Sie werden sich außerdem auch über das hinaus, was  in der Gemeinsamen Erklärung und in dem beigefügten erläuternden Anhang  behandelt ist, um ein weiterreichendes gemeinsames Verständnis der Rechtfer-  tigungslehre bemühen.‘ ** Diesen Anstoß zur theologischen Weiterarbeit haben  in Deutschland gleich zwei hochkarätig besetzte Arbeitskreise aufgegriffen:  der Ökumenische Arbeitskreis evangelischer und katholischer Theologen, der  bereits eine wichtige Vorgängerstudie der GER, das Dokument „Lehrverurtei-  lungen — kirchentrennend?‘“® erarbeitet hatte, und der Deutsche Ökumenische  Studienausschuß.  3.1. „Gerecht und Sünder zugleich? Ökumenische Klärungen“  Der Ökumenische Arbeitskreis evangelischer und katholischer Theologen  (ÖAK) griff gleich nach der Unterzeichnung der GER die Frage auf, an der die  Unterzeichnung beinahe noch gescheitert wäre: die Bestimmung des Christen  als simul iustus et peccator. In der „Antwort der Katholischen Kirche auf die  Gemeinsame Erklärung zwischen der Katholischen Kirche und dem Lutheri-  schen Weltbund über die Rechtfertigungslehre‘“ vom 25. Juni 1998 heißt es:  „Die größten Schwierigkeiten, um von einem vollständigen Konsens über das  Thema Rechtfertigung zwischen den beiden Seiten sprechen zu können, finden  sich in Paragraph 4.4 ‚Das Sündersein des Gerechtfertigten‘ (Nr. 28—30).  Selbst unter Berücksichtigung der in sich legitimen Unterschiede, die von  unterschiedlichen theologischen Zugangswegen zur Gegebenheit des Glaubens  herrühren, löst vom katholischen Standpunkt her schon allein die Überschrift  Erstaunen aus. Nach der Lehre der Katholischen Kirche wird nämlich in der  Taufe all das, was wirklich Sünde ist, hinweggenommen, und darum haßt Gott  nichts in den Wiedergeborenen. Daraus folgt, daß die Konkupiszenz, die im  Getauften bleibt, nicht eigentlich Sünde ist. Deshalb ist die Formel ‚zugleich  Gerechter und Sünder‘ so, wie sie am Anfang von Nr. 29 erklärt wird (‚Er ist  ganz gerecht, weil Gott ihm durch Wort und Sakrament seine Sünde vergibt ...  Im Blick auf sich selbst aber erkennt er ..., daß er zugleich ganz Sünder bleibt,  daß die Sünde noch in ihm wohnt ...‘), für Katholiken nicht annehmbar. Diese  Aussage erscheint nämlich unvereinbar mit der Erneuerung und Heilung des  inneren Menschen, von der das Trienter Konzil spricht. Der in Nr. 28—-30 ver-  wendete Begriff ‚Gottwidrigkeit‘ wird von Katholiken und Lutheranern unter-  schiedlich verstanden und wird daher tatsächlich zu einem mehrdeutigen Be-  54 GOFS3.  55 Vgl. Karl Lehmann und Wolfhart Pannenberg (Hrsg.): Ökumenischer Arbeitskreis evangeli-  scher und katholischer Theologen: Lehrverurteilungen — kirchentrennend? I: Rechtfertigung  Sakramente und Amt im Zeitalter der Reformation und heute (= Dialog der Kirchen Band 4);  3. Auflage, Freiburg im Breisgau/Göttingen 1988.Im 16 auf sıch selbst aber erkennt a E daß zugle1ic Sanz Sünder bleı1ıbt,
daß cdıe Uun! noch in ıhm wohnt für Katholıken nıcht annehmbar. Diese
Aussage erscheımnt ämlıch unvereınbar mıt der Erneuerung und Heılung des
inneren Menschen, VON der das Irienter Konzıil pricht Der In Nr. 28 3(} VOCI-

wendete Begrıff ‚Gottwıdrigkeit‘ wırd VON Katholiıken und Lutheranern er-
schiedlich verstanden und wırd er tatsächlıc einem mehrdeutigen Be-

GOF
55 Vgl arl Lehmann und 'olfhart Pannenberg (Hrsg.) Okumenischer Arbeıtskre1is evangelIl-

scher und katholischer Theologen: Lehrverurteilungen kırchentrennend? Rechtfertigung
Sakramente und Amt 1M Zeıtalter der Reformatıiıon und heute Dıalog der Kırchen Band 4

Auflage, re1ıburg 1mM Breisgau/Göttingen 9088



109Thema erltedigt?
971 In demselben Siınn ist für eınen Katholıken auch der Satz In Nr DD y e

rechnet ıhm Gott se1ıne Uun! nıcht und wırkt in ıhm tätıge 16 Urc den
eılıgen Geist:; nıcht eindeutig CHNUS, we1l dıie Innere Verwandlung des Men-
schen nıcht klar ZU USdTuUuC kommt Aus all diesen (jründen o1bt OS SchwiIie-
rıgkeıiten mıt der Aussage, dıese Te über das ‚sımul 1UsStus et peccator’ sSEe1 In
der aktuellen Fassung, in der S1e In der ‚Geme1insamen rklärung‘ vorgelegt
wiırd. nıcht VON den Anathemata ( Verwerfungen der ITrienter Dekrete über ıe
Ursünde und die Rechtfertigung betroffen‘‘. °

AT d1esem Hıntergrund mMussen 1U die Aussagen des Anhangs der GOF
verstanden werden, In denen cdıe lutherische Seıte den inhaltlıchen Anstoß des
„„sSımul 1ustus ef peccator” preisg1bt und nunmehr eıner gul triıdentinıschen
Interpretation dieser Formel zustimmt, dıe 1m Unterschie: der Formulıerung
der lutherischen Posıtion In der GER nıcht mehr VON den Verwerfungen der
ITrienter Dekrete betroffen ist>°/ ‚„„Wır sınd wahrhaftıg und innerlıch erneuerTtT
Urc das Iırken des eılıgen (Gje1lstes109  Thema erledigt?  griff. In demselben Sinn ist für einen Katholiken auch der Satz in Nr. 22: ‚...  rechnet ihm Gott seine Sünde nicht an und wirkt in ihm tätige Liebe durch den  Heiligen Geist‘, nicht eindeutig genug, weil die innere Verwandlung des Men-  schen nicht klar zum Ausdruck kommt. Aus all diesen Gründen gibt es Schwie-  rigkeiten mit der Aussage, diese Lehre über das ‚simul iustus et peccator‘ sei in  der aktuellen Fassung, in der sie in der ‚Gemeinsamen Erklärung‘ vorgelegt  wird, nicht von den Anathemata (Verwerfungen) der Trienter Dekrete über die  Ursünde und die Rechtfertigung betroffen‘‘.°  Auf diesem Hintergrund müssen nun die Aussagen des Anhangs der GOF  verstanden werden, in denen die lutherische Seite den inhaltlichen Anstoß des  „simul iustus et peccator“ preisgibt und nunmehr einer gut tridentinischen  Interpretation dieser Formel zustimmt, die im Unterschied zu der Formulierung  der lutherischen Position in der GER nicht mehr von den Verwerfungen der  Trienter Dekrete betroffen ist”: „Wir sind wahrhaftig und innerlich erneuert  durch das Wirken des Heiligen Geistes ... Die Gerechtfertigten bleiben in die-  sem Sinne (sic!) nicht Sünder.‘“ „Dies erinnert uns an die beständige Gefähr-  dung, die von der Macht der Sünde und ihrer Wirksamkeit im Christen ausgeht.  Insoweit (sic!) können Lutheraner und Katholiken gemeinsam den Christen als  simul iustus et peccator verstehen“ .  Es ist erfreulich, daß sich der ÖAK nun gerade dieses Themas noch einmal  intensiv angenommen und bereits im Jahr 2001 (!) ein umfangreiches Buch zu  diesem Thema vorgelegt hat, das zahlreiche Referate von Fachleuten zu diesem  Thema und einen von den Mitgliedern des ÖAK einstimmig verabschiedeten  Abschließenden Bericht zum Thema” enthält. Das methodische Vorgehen des  Abschließenden Berichts entspricht dabei genau dem der GER selber. Gleich  zu Beginn formulieren die Verfasser: „Im Abschließenden Bericht geht es nicht  darum, eine einheitliche theologische Formel zu finden, die die evangelische  Lehre ‚Gerecht und Sünder zugleich‘ und deren traditionelle katholische Ab-  lehnung auf einen gemeinsamen Nenner bringt. Vielmehr wird davon ausge-  gangen, daß beide auf der Basis einer gemeinsamen Grundüberzeugung ihre ei-  genständige konfessionelle und ökumenische Berechtigung besitzen. Der Ab-  schließende Bericht versucht daher zu zeigen, daß in der Frage ‚Gerecht und  Sünder zugleich‘ die beiden divergierenden konfessionellen Lehrweisen unter  gemeinsam akzeptierten hermeneutischen Bedingungen so ausgelegt und ver-  56 Antwort, Präzisierungen $ 1, vgl. Ökumenischer Arbeitskreis evangelischer und katholischer  Theologen: Gerecht und Sünder zugleich? Abschließender Bericht, in: Schneider, Gerecht,  S$.400 —456 (im Folgenden: ÖAK-Bericht), S. 402f; dazu Guido Bausenhart: Simul iustus et  peccator. Zum römischen Einspruch gegen die „Gemeinsame Erklärung zwischen der katholi-  schen Kirche und dem Lutherischen Weltbund über die Rechtfertigungslehre“‘, in: Cath(M) 53  (1999) S.122—141, S.122 —126.  57 Vegl. zu dieser Unterscheidung Brandt, Kryptotridentisten S.110.  58 GOF-Annex $ 2 A.  59 Vgl. ÖAK-Bericht S. 400-456.DIie Gerechtfertigten Je1ıben In die-
SC Sinne (sıc!) nıcht Sünder.“ DIeEs erinnert uns die beständiıge Gefähr-
dung, dıe VON deral der un und iıhrer Wırksamker 1mM Chrıisten ausgeht.
Insoweit (sSıc!) können Lutheraner und Katholiıken gemeınsam den Chrısten als
sSımul 1ustus eit verstehen‘‘ .

Es ist erfreulıich, daß sıch der OAK 1U  —; gerade dieses IThemas noch einmal
Intens1ıVv ANSCHOMIMECN und bereıts 1M Jahr 2001 (!) en umfangreıches Buch
dıiıesem ema vorgelegt hat, das zahlreiche Referate VON Fachleuten d1esem
ema und eınen VON den ıtglıedern des OAK einstimmı1g verabschiedeten
Abschlıeßenden Bericht ZU Thema > nthält Das methodische orgehen des
bschließenden Berichts entspricht e1 dem der GER selber Gleich

Begınn tformuheren dıe Verfasser: „‚Im bschließenden Bericht geht CS nıcht
darum, eiıne einheıtliıche theologısche Formel finden, dıe dıe evangelısche
Tre ‚Gerecht und Sünder zugleich‘ un deren tradıtı1ıonelle katholische Ab-
ehnung auf eıinen gemeınsamen Nenner bringt. 1eiImenNnr wiıird davon €
SaNScCH, daß e1| auf der Basıs elıner gemeınsamen Grundüberzeugung ihre e1-
genständige konfessionelle und ökumeniıische Berechtigung besıtzen. Der Ab-
Sschhebende Bericht versucht er zeıgen, daß In der rage ‚Gerecht und
Sünder zugleich‘ dıe beiıden dıvergiıerenden konfessionellen Lehrweıisen
gemeinsam akzeptierten hermeneutischen Bedingungen ausgelegt und VCI-

Antwort, Präziısierungen I} vgl Okumenischer Arbeıitskreis evangelıscher und katholıische
Theologen: Gerecht und Sünder zugleich”? Abschliıeßender Berıicht, In Schneider, Gerecht.
S. 400 —456 (1m Folgenden: ÖAK-Bericht), 402f1: Aazu ul Bausenhart: 1MUu 1UStus el
TZum römıschen AINSpruC S'e „Gemeıinsame Erklärung zwıschen der atholı-
schen Kırche und dem Lutherische:unber dıie Rechtfertigungslehre“, In Cath(M) 53
(1999) S11 22141 S12

8 Vgl dieser Unterscheidung Brandt, Kryptotridentisten
Yn -AnnexX

Vgl OAK-Bericht 400 —456
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standen werden können, dal s1€e nıcht mehr eiınander ausschlıebende Lehraus-
darstellen. sondern als wechselseıtige Ergänzungen und Korrekturen In

eıner gemeiınsamen Auslegung der eılıgen chriıft und der kırchlichen Tadı-
t1onen dienen können.  << 60 Miıt eiıner olchen Behauptung der Komplementarıtät
der konfessionellen Lehren des Jahrhunderts werden möglıche Wıdersprü-
che und Gegensätze VOoN vornhereın neutralısıert, auch ( 008 der Bericht den
Nspruc erhebt, diese Behauptung anschließend auch inhaltlıch füllen kÖön-
1919  S Sehr ausSTIUuhnrlıc geht der bschließende Bericht auf das „Zeugn1s der
chrıft“ e1n; auch WE dieses sehr sorgfältig dargestellt wiırd, wırd cMeses
Ende jedoch ebenfalls In das oben methodische orgehen eingeord-
net DIe Heılıge chrıft wırd als Zeugin für dıe Komplementarıtät der konfes-
s10nellen Lehren ngeführt; cdıe Lehrunterschıiede In der rage des „sımul 1U-
STUS el peccator” lassen sıch nach Auffassung des OAK bereıits 1mM Neuen Te-
tament selber wiederfinden: .„Dıie konfessionsspezifischen Unterschiede SInd
unverkennbar. lassen sıch aber, neutestamentlıch gesehen, nıcht gegene1nander
ausspielen, sondern erweısen sıch Je 1ın iıhren theologıschen und pastoralen
Kontexten als durchaus sachgerechte Applikationen paulınıscher Rechtferti-
gungslehre  “61 Auf eiıne ebenfalls ausführlıche., sorgfältige Darlegung der „N1-
storıschen Entwicklun  66 hın ZUT ‚„„‚sSımul“-Formel Luthers 01g dann eıne ah-
Sschh1ehende systematische Reflex1ion. Diese beginnt ihrerse1lts mıt hermeneuti-
schen Vorüberlegungen, in denen gleich festgehalten wırd, „„dıe lutherische
Formel ‚SIMU. 1ustus el peccator sSEe1 Ader theologısche us  IC eiıner Erfah-
rung, cdıe 1m noch nıcht ZUT Sprache gekommen 1ef 002 In den etzten Ab-
schnıtten cheser systematischen Reflex1i1on behaupten cdıe Verfasser, letztlıch
werde auf römisch-katholischer und lutherischer Seıte erselbe Sachverha
‚„unterschiedlich beschrieben‘" . Erfreulıch eutl1ic wıird sodann argelegt, daß
die orme „sımul 1ustus ef peccator” nıcht den Satz VO ausgeschlossenen
Wıderspruch außer Ta setizen wıll, WI1IeE cdies VON römisch-katholıscher Seılite
immer wıieder behauptet worden ist ©4 Als „Rahmen, in welchem sıch UNSCIC

rwägungen bewesen: ; wırd sodann der dynamısche Prozeß der Gottverbun-
denheıt jedes einzelnen gläubiıgen Menschen 1im Rıngen mıt den Mächten des
Osen benannt®; eın prozessuales Verständnıis VOI Rechtfertigung, WIE CR 1im
Trienter Konzıil wiırd, wırd also VON vornhereın als Lösungsrahmen
und Lösungsmodell benannt. Der »Citferenzierte Konsens’”, der abschließen:
In dem Bericht formulhiert wırd, ogreift wıieder auf die Kennzeichnung des „„S1-

OAK-Bericht 406f.
61 OAK-Bericht 4723

OAK-Bericht
63 OAK-Bericht 45()

Vgl OAK-Bericht 45
65 OAK-Bericht 451

Vgl ebı  Q
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mul 1lustus el peccator” als „gläubige ErTfahrung” zurück: „Auch dıe (Getauften
sündıgen gemä ihrer bleibenden gottwıdrıgen Begehrlichkeıt und MUSSEN des-
halb für sıch und In ezug auf sıch selbst sıch als peccatores beur-
te1len. In Chrıistus ingegen, In dem ıhr Glaube gründet, Sınd S1e 1ust1 und wahr-
haft erecht VOT Gott I)a dieses scheinbar aradoxe ‚Sımul" VON eıl und SÜün-
digkeıt t1efe geistliıche Wurzeln 1mM gläubiıgen Existenzkampf und In mysti-
schem Erleben besıtzt, MUSSeEeN WIT geme1ınsam darauf edacht se1n, dıe Le-
bensnähe, den Hoffnungscharakter und dıe Ermutigungskrait dıeser gläubiıgen
ahrung bewußt machen und ZUT Geltung biingen : DIe hıer C:
NOMMECNEC gemeInsame Umschreibung des „sımul 1ustus el peccator” entspricht
den Aussagen des lutherischen Bekenntnisses SeWl1 csehr viel eher als cdıe IN-
haltlıche Kapıtulatıon 1mM Annex der GOF dies sollte durchaus pOSI1tLV SCWU-
digt werden. Dennoch le1ben auch In diıesem Bericht ein1ıge TODIEMEe CI-

kennbar
Es ın dem OAK-Bericht erfreulıich auf, daß C sıch darum bemüht,

VO Gesamtzeugn1is der SaNnzZCh eılıgen chrıft her das „sımul 1ustus ef DCC-
cator‘‘ als „sachgerechte Applıkatıon paulınıscher Rechtfertigungslehre‘*°®
begreifen, und sıch nıcht mıt einem( zufriedeng1bt, WI1IEe CS Volker Stolle
formuhert hat „„dıe für Luthers Verständnıiıs grundlegende Formel sımul IUSIUS
el ist sprachlıch AaUus Römer nıcht ableıtbar und damıt, da en ande-
ICI bıblıscher (irundtext schon Sal nıcht finden ist, überhaupt nıcht 1D11SC
vorgegeben. “ “” Letztlich führen e exegetischen Darlegungen In dem OAK-
Bericht jedoch nıcht wesentlıch über dıe Aussagen der GOF ZU ema hın-
dus und bringen den „ JTotalaspekt“” des ‚sSımul"“ 1L1UT unzureichend ZU AUS-
TÜ Daß Römer nıcht alg eleg für das „„Sımul"” angeführt werden könne,
da 6S nıcht VO Chrıisten spreche, wırd als exegetische Erkenntnis gerade der
lutherischen Seıte angeführt, dıe miıttlerweiıle weıtestgehend anerkannt @1  /0
Damıt verblieben, WE überhaupt, 1Ur Gal 5161 und Joh als bıblısche Be-
lege Der bschließende Bericht arbeıtet ZWaTr ertfreulıcherweise heraus, daß
Luther selber dıe „„sSımul"”” -Formel zunächst 1mM Zusammenhang mıt Röm Al SC
braucht ”: die rage nach der Schriftgemäßheıt des „sımul lustus ef peccator”
kann alleın mıt dem Verwels auf eiıne „gläubıge Erfa dus lutherischer

67 OAK-Bericht A
68 Vgl OAK-Bericht 4723

Volker Stolle Luther und Paulus Die exegetischen und hermeneutischen Grundlagen der Iu-
therischen Rechtfertigungslehre 1m Pauliniısmus Luthers TDe1I1teEN ZU1 und ihrer (je-
Schıchte Band 10) Leipz1ıg 2002 (1im Folgenden: Stolle Luther) DE
Vgl IThomas Söding: Die Rechtfertigung der Sünder und ıe Siünden der Gerechtfertigten. An-
merkungen ZU) Streit um „sımul 1ustus ei peccator” 1Im Lichte paulınıscher Theologıe, In
Schneider, Gerecht 30—81 E 8Ü; AazZu Anm.110 ADer Rekurs auf Röm
ZUT Erhellung des protestantischen siımul In geschieht hne exegetischen rund.“; vgl
auch OAK-Bericht 408
Vgl OAK-Bericht 439721
Vgl OAK-Bericht 4A55
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16 nıcht befriedigen beantwortet werden. Es bleibt e1ıne Herausforderung
für lutherische JTheologıe, In Auseinandersetzung mıt den exegetischen arlıe-
SUNSCH des bschlıeßenden Berichts das „sSımul 1ustus el peccator“ auch CAC-

etisch noch einmal DICUu begründen. e wırd 6S auch dıe rage SC
hen, ob der Behauptung, Römer preche nıcht VO Chrısten, nıcht doch auch
mıt (Gründen wldersprochen werden kann.”

In den In dem Band gesammelten Vorträgen und damıt auch In dem Ab-
schließenden Bericht wırd erkennbar, daß auch VON lutherischer Seıite nıcht
11UT dıe Bedeutung des „sımul 1ustus el peccator“” als Ausdruck lutherischer
Rechtfertigungsverkündigung sehr unterschiedlich wahrgenommen WITr H
sondern auch dıe ıinha  1C- Bestimmung dieses „„Sımul" OIltfenbar sehr T=
schıedlich ausfallen kann. Man muß nıcht ogleich Sspıtz formulhlıeren WIE Jo-
seph Ratzınger, der 1mM Rückblick auf dıe GER qals lutherische Posıtiıon ZU „S1-
mul lustus et peccator” formuherte: ‚„ Was dem eınen als grober Verrat 111
therıischen Erbe erscheınt, sieht der andere als dıe e1gentliche Intention des Re-
formators an ıe Problematı der unterschiedlichen Bestimmung des „„S1-
mul““‘ 1mM Bereich evangelıscher Theologıe 1st jedoch unverkennbar. Dem-
gegenüber hat onkordienlutherische Theologıe nıcht alleın Luther, sondern
auch dıe Posıtion der lutherischen Bekenntnisschriften diıeser rage als VCI-
biıindlıche kırchliche Posıtion wıeder LICU 1INSs espräc bringen, ıe 1mM Ab-
schlıießenden Bericht 1L1UT sehr kurz und 1Ur csehr einseltig dargestellt WIircl. ®

Auch In dem Abschlıeßenden Bericht der OAK-Studie bleıbt, WIEe bereıts
In der GER selber, das Kernproblem, daß dıe rage nach dem Bestehen des
Christen 1mM Jüngsten Gericht geradezu systematısch ausgeblendet wırd und
sıch entsprechend nırgendwo eiıne Antwort auf cdıe rage findet, W dSs denn NUunNn
den Christen 1ın dıiıesem Jüngsten Gericht Ende rettet. ” Das prozessuale
73 Vgl hlerzu z.B 1I1ımo Laato Römer und das lutherische sSımul 1UStus e{rIn e-

rische eıträge (2003) 212-234: hingewliesen Se1 auch arauf. daß auch der VON ‚a4ato
kritisierte Volker Stolle TOLZ se1iner Infragestellung eiıner paulınıschen Begründung des @-
rischen „sımul 1ustus el peccator” In Römer keıne ıktıve Sıtuation der Vergangenheıt, uch
nıcht dıe Beschreibung eiıner miıt Gottes überwundenen Sıtuation, sondern „eıne konkre-
ie. gegenwärtig machende Erfahrung‘‘ beschrıieben SIeht Stolle, Luther 219)
Vgl GZI65 den Überblick be1l Wolf-Dieter Hauschuild: {DIie ormel „Gerecht und Siünder
gleich‘ als Element der reformatorischen Rechtfertigungslehre ıne Entdeckung des
Jahrhunderts. In Schneider, (GJjerecht 303 349

3S Joseph ardına KRatziınger: Wıe weiıt rag der ONSsSeEeNS über dıie Kechtfertigungslehre”?, In
IKaz. (2000) AA AT (1im Folgenden: KRatzinger, Wıe Wwel ÜE
Vgl OAK-Bericht 435
Am nächsten kommt eıner Antwort aut dıe rage och dıe Formulierung: „Dabe!I sınd CS
letzt nıcht e In ihrer unvollkommenen er'| der Selbsttätigkeit, In derentwille;
WIT Gerechtigkeıit VOT ott erlangen“ (OAK-Bericht 453) e1 bleibt jedoch auch offen,
inwıefern das „zuletzt: als 1nwels auf das Gericht der [1UT als logisches „zuletzt‘“ gemeınt
ISst, ob sämtlıches Handeln des Menschen unter den Begrıff der An ihrer STeis unvollkom-
[HNECNECN erT| der Selbsttätigkeit“ subsumıiert werden ann und inwıefern schlıeßlich das „Ge-
rechtigkeit erlangen“ sıch auch auf die acceptatıio Im EFndgericht der [1UT auf dıe lustificatıo

Begınn des Prozesses bezieht
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Denkschema des Irıenter Konzıls wırd als rundlage übernommen: e darın
verankerte Dıfferenz zwıschen Rechtfertigung und Annahme 1mM Endgericht,
ce nach lutherischem VerständnIis 1m Absolutionswort gerade aufgehoben
Ward ®: wırd jedoch fast nırgendwo reflektiert. Lediglich be1 der Ablehnung der
He1ilsgew1  eıt auf römisch-katholischer Seılte tiinden sıch nklänge der mıt
dieser Dıfferenz verbundenen Problematık .” Im nterscNI1e':! ZUT GER wırd
cdiese Ausblendung des Endgerichts 1m bschlıeßenden Bericht jedoch auch
bewußt systematısch egründet: „5o0wohl In der bıblıschen Verkündıgung als
auch In der theologıschen Reflex1ion hat ıe Verheibung unseTeT Vollendung In
Gottes 16 1mM verwirklıchten CIc (Gjottes absoluten Vorrang VOT jeder Re-
de VONn der Gefahr der Verdammnıi1s.‘‘ ® Daraus O1g „Das ‚Sımul"‘ In der be-
denkenden orme 1st 1Ur dann ıchtig verstanden, WEeNN angesıichts der Ge-
wıßheit VON der sıegreichen Übermacht des gnädıgen Gottes dıe letzte Il
kunftslosigkeit und Aussıchtslosigkeit des Bösen 1m Prozeß der Heılsgeschich-

der Menschheit und des einzelnen erkannt, anerkannt und Testgehalten
wiırd .3} WOo das „„sSımul 1ustus 1 peccator” nıcht mehr als Anleıtung ZUT Be-
stimmung der Grundlage uUuNscTIeT Kettung 1M Letzten Gericht gebraucht wırd,
da e1in doppelter Ausgang dieses Gerichts bewußt nıcht mehr INn den IC C
NOMMeEN wırd, wırd auch dıe gesamte Problematık der unterschiedlichen ONTO-
logischen Bestimmung der Rechtfertigungswirklichkeit zwıschen den Konfes-
s1o0nen hınfällig: Ob die Realıtät des Gerecht-Seins VON der ethıschen {)m-
wandlung und Erneuerung des Menschen unterschlıeden werden kann, spielt
dann keıne MEHT. WECNN qls Resümee ZU „Sımul 1lustus und peccator” 11UT
noch verkündigt wırd, ‚„„daß (jottes unbegreıflıcher Zune1gung, Lebens-
macht und Ireue dıe na (jottes endgültig über das oOse sıegen WIrd ©>
damıt alleın dıe Botschaft Jesu und des Neuen Testaments adäquat
aufgenommen wırd, darf unlıch bezweilıfelt werden.

Problematısc ist auch der Lösungsversuch des ÖOAK-Berichts. eiınen
Konsens : „sımul lustus ef peccator” UTE eilıne Reduktion dieser Formel
auf eıne „gläubıge ah  06 83 erreichen. DIie Berechtigung dieser Formel
äßt sıch gerade nıcht auf der ene der Erfahrung erweılsen, sehr diese das
Gemeinte inhaltlıch noch einmal illustrieren Grundsätzlıc festzu-
halten 1st jedoch, dal das „sımul 1ustus el peccator” inhaltlıch Streng theolo-
91SC fassen 1st qals Seinsbeschreibung des Getauften, die 1m el Gottes
über iıhn egründe ist Fromme Selbstbeurteilung des Christen kann sıch iırren

78 Vgl hıerzu (Gjottfried artens: Gewıißheit Worum geht CS eigentlich e1m ema ‚Rechtferti-
gung‘?, In olfgang Schillhahn und Mıchael Schätzel (Hrsg.) Ortlaute Festschrı für Dr.
Hartmut Günther; roß Oesingen 2002, 355—378, 356—361
Vgl ÖOAK-Bericht 453

S() OAK-Bericht
81 Ebd
82 ÖAK-Bericht 456
S3 Vgl OAK-Bericht 455
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(jottes el ingegen steht auch er menschlıchen Erfahrung
fest

Grundsätzlıc. problematısc bleıbt auch dem OQAK Bericht
gegenteıliger Beteuerung dıe Abstraktıon des dıfferenzilerten Konsensus VO

gottesdienstlıchen Vollzug In Predigt Liedern und ıturg1e geht CS eben nıcht
dıe Darbietung VON ‚„ Tradıtıonen und 99-  nlıegen sondern erkundı1-

SUNg des Glauben wıirkenden Wortes (Jottes selber das auch wWwe1t mehr 1ST qlg
bloß Cc1NEC „Erfahrung“ SO brechen auf der ene des gottesdienstlichen Voll-
ZU8S wlieder dıe Gegensätze auf, cdıe INan dem bschlıeßenden Be-
richt noch als komplementär neutralısıeren versucht hatte Mır selber wurde
ches VOT CIN1SCI e1t wıieder VON Neuem eutlıc als ch ı ()kumen1-
schen Gesprächskreıs ı bester ökumenischer Absıcht C111 Tauflhied SINSCH heß,
ausgehend VON dem W ds der bschließende Bericht Ende rklärt AIn der
Einschätzung des Sakraments der christliıchen auife und ıhrer ogrundlegenden
bleibenden Wırksamke1 der Rechtfertigung und Heılıgung der (Getauften SUMmM-
TeN WIT übereın .. X4 Als WIT dann jedoch ZUT zweıten Strophe kamen AKeIE
Uun:! macht 11111 ange Ich bın OI1 getaufter Christ‘® streıkten UNSCIC

mısch katholische esprächspartner Das könnten S1IC VOI ihrem Glauben her
nıcht bekennen Wıe erhält sıch also der Gesang cdieses I1 1edes dem formu-
1erten „„dıfferenzlierten Konsens‘“?

Mıiıt cdiesen krıtischen Anmerkungen soll nıcht bestrıtten werden daß ce
Studıe viele hılfreiche Ausführungen Beobachtungen und Hınwelse nthält
dıe CIM gründlıches tudıum lohnen Daß SIC dıe grundlegenden krıtischen An-
iragen GER und GOF d1iesem ema jedoch inhaltlıch tatsaäc  IC AUS-

vermocht hat VeEIMAS ich nıcht erkennen
in rISTU verwandelt Die echt-J  3 D „Von ott angenomm

fertigungsilehre im multilateralen ökumenischen Dialog
DIe GER und cdıe GOF wurden Deutschlan dem Land dem cdıe be1-

den Dokumente heftigsten umstrıtten Deutschen Okumenı1ischen
Studienausschuß DOS1A) dem theologıschen Facharbeitskreıs der Arbeıtsge-
meıinschaft Chrıistlicher Kırchen ACK*®*) ausTuUuhrlıc thematısıert und enan-
delt !DIes bedeutete insofern 1Ne besondere Herausforderung, qals der ACK
und Vertreter SaNZCH €e1 VO Konfessionen Ve sınd
cdie nıcht der Erarbeitung VON GER und GOF mitgewirkt und diese enNtsSpre-
en auch nıcht unterzeichnet en darunter auch ıe Selbständıge Evange-
180 Lutherische Kırche (SELK) dıie der ACK C Bıschof Hans Jörg

OQAK erıic 456
85 ELKG 464

{DIe Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kırchen Deutschlan: 1ST C1in 948 gegründeter FA
sammenschluß chrıstlıcher Kırchen Deutschlan: 7U WEeC der Örderung ökumeniıischer
Zusammenarbeiıt und der Eıinheiıt der Kırchen SIC stellt WIC Natıonalen KIr-
henrat für Deutschland dar und 1ST cheser un  10N auch A4SSOZNET! UOrganısatıon e1m
Weltrat der Kırchen
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018 und im TA Uurc Prof. Dr. Werner län wIırd. Genau die-
kEinbeziehung der Kırchen, dıe dem Zustandekommen der Erklärungen

bısher nıcht beteiligt sSe1 aber, erklärt der in der Eınleitung
seiner Studıie, für die weıltere Rezeption VO GER und GOF VON oroßer Be-
deutung „„Wenn dıe ‚Gemeıinsame rklärung ZUT Rechtfertigungslehre‘Thema erledigt?  15  Voigt und im DÖSTA durch Prof. Dr. Werner Klän vertreten wird. Genau die-  se Einbeziehung der Kirchen, die an dem Zustandekommen der Erklärungen  bisher nicht beteiligt waren, sei aber, so erklärt der DÖSTA in der Einleitung  seiner Studie, für die weitere Rezeption von GER und GOF von großer Be-  deutung: „Wenn die ‚Gemeinsame Erklärung zur Rechtfertigungslehre‘ ... über  die fundamentale Verständigung zwischen Lutheranern und Katholiken hinaus  zu einem nachhaltigen Beitrag für die Wiederherstellung der Einheit aller Chri-  sten werden soll, dann muß sie auch andere Kirchen der reformatorischen Tra-  dition und darüber hinaus mit einbeziehen. Es stellt sich die Frage, wie sich der  zwischen Lutheranern und Katholiken gefundene Konsens in den Grundwahr-  heiten der Rechtfertigungslehre zu dem verhält, was in anderen christlichen  Traditionen von Rechtfertigung und Erlösung gelehrt wird, und ob ein solcher  Konsens auch zwischen ihnen und den anderen Kirchen formuliert werden  könnte.‘“ ” Genau mit dieser Frage befaßt sich die Studie, die der DÖSTA ab-  schließend gemeinsam mit einer Reihe von im Vorfeld gehaltenen Referaten  zum Thema im Jahr 2006 herausgegeben hat.  Die Studie entfaltet die Thematik in fünf Kapiteln*®: In einem ersten Kapi-  tel wird die „Vorgeschichte und Diskussion der ‚Gemeinsamen Erklärung zur  Rechtfertigungslehre‘ bei Lutheranern und Katholiken‘“® noch einmal kurz  dargestellt und zusammengefaßt. In einem zweiten Kapitel wird dargestellt,  wie „Rechtfertigung und Erlösung im Verständnis anderer christlicher Tradi-  tionen‘“ ” beschrieben werden. Dabei werden an erster Stelle die „Altlutheraner  der Selbständigen Evangelisch-Lutherischen Kirche in Deutschland“*® ge-  nannt, danach die reformierten Kirchen, Mennoniten, Baptisten, Methodisten  und Altkatholiken sowie die orthodoxe Theologie, deren Positionen in diesem  zweiten Abschnitt jeweils ganz kurz skizziert werden. Dabei wagt man am En-  de dieses Kapitels eine sehr weitreichende Schlußfolgerung: „Zusammenfas-  send 1äßt sich eine weitgehende Übereinstimmung im Verständnis der Recht-  fertigungslehre festhalten. Viele Traditionen betonen freilich stärker als die Lu-  theraner den freien Willen des Menschen und die Notwendigkeit der Heiligung.  Sie heben dementsprechend die ethischen Folgen der Rechtfertigung hervor. ...  Angesichts dieser Sachlage legt sich dem DÖSTA der Vorschlag nahe, durch  offizielle, konfessionell multilaterale Gespräche auf Weltebene eine noch um-  fassendere gemeinsame Erklärung zu dem Themenkomplex der Rechtfertigung  des Menschen zu erarbeiten, die auch die Anliegen anderer Traditionen be-  rücksichtigt.‘““° In einem dritten Kapitel wird sodann entfaltet, wie die „Die  87  Vgl. DÖSTA-Studie S. 14 $ (3).  88  Vgl. hierzu auch den Überblick bei Neumann, Gerecht S. 270-275.  89  DÖSTA-Studie S.15.  90  DÖSTA-Studie S. 20.  9  -  DÖSTA-Studie S. 20 8 (20).  92  DÖSTA-Studie S. 24 88 (28)+(29).über
dıe fundamentale Verständigung zwıschen Lutheranern und Katholıken hınaus

einem nachhaltigen Beıtrag für dıe Wıederherstellung der Eıinheit er Chri1-
sten werden soll, dann muß S1e auch andere Kırchen der reformatorischen FTA
citıon und darüber hınaus mıt einbeziehen. Es stellt sıch cdıe rage, WIEe sıch der
zwıschen Lutheranern und Katholıken gefundene Konsens In den trundwahr-
heıten der Rechtfertigungslehre dem verhält, W ds$s In anderen chrıistlıchen
Tradıtiıonen VONN Rechtfertigung und rlösung gelehrt wiırd, und ob eın olcher
Konsens auch zwıschen ihnen und den anderen Kırchen tormuliert werden
könnte.‘ * (Jenau mıt dieser rage befaßt sıch die Studıe, dıe der aD-
schlıeßend gemeınsam mıt eiıner e1 VON 1mM Vorfeld gehaltenen Referaten
ZU ema 1mM Jahr 2006 herausgegeben hat

Die Studıie entfaltet dıie ematı In fünf apıteln ®: In einem ersten Kapı-
te] wırd e „Vorgeschichte und Dıskussion der ‚Geme1iınsamen rklärung ZUT

Rechtfertigungslehre‘ be1l Lutheranern und Katholı  89 noch einmal kurz
dargestellt und zusammengefaßbt. In einem zweıten Kapıtel wırd dargestellt,
WI1e „Rechtfertigung und rlösung 1mM Verständniıs anderer christlicher Tadı-
t10onen‘‘ ” beschrieben werden. el werden erster Stelle dıe „Altlutheraner
der Selbständigen Evangelısch-Lutherischen Kırche In Deutschl  d‘ 91 Der

danach d1e reformıierten Kırchen, Mennonıiten, Baptısten, Methodisten
und Altkatholiken SOWIE dıe orthodoxe Theologıe, deren Posıtionen in diesem
zweıten Abschnıiıtt eweıls Sanz kurz sk1izziert werden. €e1 wagt INan En-
de dieses apıtels eiıne sehr weıitreichende Schlußfolgerung: „Zusammenfas-
send äßt sıch eiıne weıtgehende Übereinstimmung 1m Verständnıiıs der echt-
tertigungslehre festhalten 1e16 Tradıtiıonen betonen TE stärker als dieI
theraner den Treiıen ıllen des Menschen und e Notwendigkeıt der Heılıgung.
S1e en dementsprechend cdıe ethıschen Folgen der Rechtfertigung hervor.Thema erledigt?  15  Voigt und im DÖSTA durch Prof. Dr. Werner Klän vertreten wird. Genau die-  se Einbeziehung der Kirchen, die an dem Zustandekommen der Erklärungen  bisher nicht beteiligt waren, sei aber, so erklärt der DÖSTA in der Einleitung  seiner Studie, für die weitere Rezeption von GER und GOF von großer Be-  deutung: „Wenn die ‚Gemeinsame Erklärung zur Rechtfertigungslehre‘ ... über  die fundamentale Verständigung zwischen Lutheranern und Katholiken hinaus  zu einem nachhaltigen Beitrag für die Wiederherstellung der Einheit aller Chri-  sten werden soll, dann muß sie auch andere Kirchen der reformatorischen Tra-  dition und darüber hinaus mit einbeziehen. Es stellt sich die Frage, wie sich der  zwischen Lutheranern und Katholiken gefundene Konsens in den Grundwahr-  heiten der Rechtfertigungslehre zu dem verhält, was in anderen christlichen  Traditionen von Rechtfertigung und Erlösung gelehrt wird, und ob ein solcher  Konsens auch zwischen ihnen und den anderen Kirchen formuliert werden  könnte.‘“ ” Genau mit dieser Frage befaßt sich die Studie, die der DÖSTA ab-  schließend gemeinsam mit einer Reihe von im Vorfeld gehaltenen Referaten  zum Thema im Jahr 2006 herausgegeben hat.  Die Studie entfaltet die Thematik in fünf Kapiteln*®: In einem ersten Kapi-  tel wird die „Vorgeschichte und Diskussion der ‚Gemeinsamen Erklärung zur  Rechtfertigungslehre‘ bei Lutheranern und Katholiken‘“® noch einmal kurz  dargestellt und zusammengefaßt. In einem zweiten Kapitel wird dargestellt,  wie „Rechtfertigung und Erlösung im Verständnis anderer christlicher Tradi-  tionen‘“ ” beschrieben werden. Dabei werden an erster Stelle die „Altlutheraner  der Selbständigen Evangelisch-Lutherischen Kirche in Deutschland“*® ge-  nannt, danach die reformierten Kirchen, Mennoniten, Baptisten, Methodisten  und Altkatholiken sowie die orthodoxe Theologie, deren Positionen in diesem  zweiten Abschnitt jeweils ganz kurz skizziert werden. Dabei wagt man am En-  de dieses Kapitels eine sehr weitreichende Schlußfolgerung: „Zusammenfas-  send 1äßt sich eine weitgehende Übereinstimmung im Verständnis der Recht-  fertigungslehre festhalten. Viele Traditionen betonen freilich stärker als die Lu-  theraner den freien Willen des Menschen und die Notwendigkeit der Heiligung.  Sie heben dementsprechend die ethischen Folgen der Rechtfertigung hervor. ...  Angesichts dieser Sachlage legt sich dem DÖSTA der Vorschlag nahe, durch  offizielle, konfessionell multilaterale Gespräche auf Weltebene eine noch um-  fassendere gemeinsame Erklärung zu dem Themenkomplex der Rechtfertigung  des Menschen zu erarbeiten, die auch die Anliegen anderer Traditionen be-  rücksichtigt.‘““° In einem dritten Kapitel wird sodann entfaltet, wie die „Die  87  Vgl. DÖSTA-Studie S. 14 $ (3).  88  Vgl. hierzu auch den Überblick bei Neumann, Gerecht S. 270-275.  89  DÖSTA-Studie S.15.  90  DÖSTA-Studie S. 20.  9  -  DÖSTA-Studie S. 20 8 (20).  92  DÖSTA-Studie S. 24 88 (28)+(29).Angesichts dieser achlage legt sıch dem der Vorschlag nahe, UuUrc
offizıelle, konfessionell multıilaterale Gespräche auf Weltebene eıne noch
fassendere gemeınsame rklärung dem I1hemenkomplex der Rechtfertigung
des Menschen erarbeıten, dıe auch dıe nhegen anderer Tradıtıonen be-
mücKkSICHEt In einem drıtten Kapıtel wırd sodann entfaltet, WI1Ie dıe .„Die

&/ Vgl DOSTA-Studie (3)
88 Vgl hlerzu auch den Überblick be1l Neumann, Gerecht Z FE
9 DOSTA-Studie S

DÖSTA-Studie
DOÖSTA-Studie 20)

R DOSTA-Studie SS (28)+(29)
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‚Geme1insame rklärung ZAHT: Rechtfertigungslehre’ AUSs der 1C anderer chrıst-
lıcher TIradıtiıonen"“? wahrgenommen WITd. I ies wırd entfaltet, indem dıe Po-
sıt1onen einzelner Kırchen ZUT GER als kirchengeschichtlichem Faktum, Z
Grundkonsens der GER, SE der GER und einzelnen Ihemen der
GER dargelegt werden: außerdem werden „Ergänzende TIThemen AdUus anderen
Tradıtiıonen““?* benannt, denen der orthodoxen Theosıis-Lehre besondere
Aufmerksamke1r gew1dmet wırd W ds Sschheblıc. auch In dem 1te der DO-
"TA-Studıe SA USdAruc kommt In einem Fazıt, das cdeses drıtte Kapıtel abh-
ScChlıe wırd festgehalten: SES ze1ıgt sıch, dal nıcht 11UT dıe Unterzeichnung
der GER VO  —; vielen Kırchen als eın posıtıver chriıtt gewürdıigt wırd, sondern
daß auch der darın formuherte ‚Konsens In rundwahrheıten der Rechtferti-
gungslehre VON den Vertretern der anderen chrıistlıchen Tradıtiıonen als mıt iıh-
TC1IN Glauben übereinstimmend anerkannt wırd. C selten verwelst INan dar-
auf, daß In der eigenen TIradıtiıon bereıts versucht wurde, cde unterschiedlichen
nhegen der römisch-katholischen und der lutherischen Theologie I1l-

zuführen. Ebenso wırd cdie In der GER verwendete des ‚dıfferenzler-
ten Konsenses‘ VON den allermeısten Miıtglıedern des als ökumeniısch
iIruchtbar beurteıilt. ewırd TE111C auch, daß e meı1isten anderen Aa
dıtiıonen sıch WAar cdie wesentlıchen nlıegen der GER nıcht jedoch ıhren kon-
kreten Wortlaut igen machen können.116  Gottfried Martens  ‚Gemeinsame Erklärung zur Rechtfertigungslehre‘ aus der Sicht anderer christ-  licher Traditionen“® wahrgenommen wird. Dies wird entfaltet, indem die Po-  sitionen einzelner Kirchen zur GER als kirchengeschichtlichem Faktum, zum  Grundkonsens der GER, zur Methodik der GER und zu einzelnen Themen der  GER dargelegt werden; außerdem werden „Ergänzende Themen aus anderen  Traditionen‘* benannt, unter denen der orthodoxen Theosis-Lehre besondere  Aufmerksamkeit gewidmet wird — was schließlich auch in dem Titel der DÖ-  STA-Studie zum Ausdruck kommt. In einem Fazit, das dieses dritte Kapitel ab-  schließt, wird festgehalten: „Es zeigt sich, daß nicht nur die Unterzeichnung  der GER von vielen Kirchen als ein positiver Schritt gewürdigt wird, sondern  daß auch der darin formulierte ‚Konsens in Grundwahrheiten‘ der Rechtferti-  gungslehre von den Vertretern der anderen christlichen Traditionen als mit ih-  rem Glauben übereinstimmend anerkannt wird. Nicht selten verweist man dar-  auf, daß in der eigenen Tradition bereits versucht wurde, die unterschiedlichen  Anliegen der römisch-katholischen und der lutherischen Theologie zusammen-  zuführen. Ebenso wird die in der GER verwendete Methodik des ‚differenzier-  ten Konsenses‘ von den allermeisten Mitgliedern des DÖSTA als ökumenisch  fruchtbar beurteilt. ... Deutlich wird freilich auch, daß die meisten anderen Tra-  ditionen sich zwar die wesentlichen Anliegen der GER, nicht jedoch ihren kon-  kreten Wortlaut zu Eigen machen können. ... Die Tendenz ginge überwiegend  dahin, die Rechtfertigungsterminologie in der Soteriologie durch andere Be-  griffe und Vorstellungen zu ergänzen, die durch Gottes Gnade ermöglichte Mit-  wirkung des menschlichen Willens an der Rechtfertigung zu unterstreichen, die  Notwendigkeit der Heiligung und der guten Werke zu betonen sowie die Wirk-  lichkeit des neuen Lebens aus dem Heiligen Geist auch angesichts der Sünden  des Gerechtfertigten herauszustellen.‘“°® In einem vierten Kapitel wird das „bi-  blische Zeugnis von der Rechtfertigung und Erlösung als gemeinsame Quelle  und Norm“ ® sehr viel ausführlicher entfaltet, als dies in der GER selber der  Fall gewesen war. So wird das Zeugnis des Alten Testaments in diesem Zu-  sammenhang sehr viel ausführlicher dargestellt, als dies in der GER geschah”;  auch wird das Verhältnis von Altem und Neuem Testament in diesem Zu-  sammenhang thematisiert und mit Recht dem Mißverständnis gewehrt, als wür-  de die „Dialektik von ‚Gesetz und Evangelium“‘ ... als Bestimmung des Ver-  hältnisses zwischen den beiden Testamenten in der einen Heiligen Schrift auf-  gefaßt‘“ ® — ein Mißverständnis, das sich aufgrund der verkürzten Darstellung  des biblischen Zeugnisses in der GER” tatsächlich nahelegen konnte. Dabei  98  DÖSTA-Studie S. 24.  94  DÖSTA-Studie S. 33.  95  DÖSTA-Studie S. 36f 88& (72)+(73).  96  DÖSTA-Studie S. 37.  97  Vgl. DÖSTA-Studie S. 39f 88 (78)-(80).  98  DÖSTA-Studie S. 38 $ (77).  99  Vgl. GER 8 8.DıIie Tendenz ginge überwiegend
ahın, dıe Rechtfertigungsterminologie In der Soteriolog1e Urc andere Be-
oriffe und Vorstellungen erganzen, ıe Uurc (Gjottes na ermöglıchte Mıiıt-
wirkung des menschlichen Wıllens der Rechtfertigung unterstreichen. dıe
Notwendigkeıt der Heılıgung und der er betonen SOWI1Ee cdıe Wırk-
1CHKeT des Lebens AUS dem eılıgen (Ge1lst auch angesichts der Sünden
des Gerechtfertigten herauszustellen.‘“ ” In einem vlierten Kapıtel wırd das .„b1-
blische Zeugn1s VON der Rechtfertigung und rlösung als gemeınsame Quelle
und Norm:“?° csehr viel austführlicher entfaltet, als dıies In der GER selber der
Fall SCWOSCH SO wiırd das Zeugn1s des en Testaments In diesem VE
sammenhang sehr viel ausführlıcher dargestellt, als ches in der GER eschah
auch wırd das Verhältnıis VON em und Neuem Jlestament in diesem S
sammenhang thematısıert und muıt 66 dem Mißverständnis gewehrt, als WUTr-
de dıie .„Dıalektik VO  — Gesetz und Evangelıum' als Bestimmung des Ver-
hältniısses zwıschen den beiden Testamenten in der eiınen eılıgen chrift auf-
gefabt eın Mıßverständnıis, das sıch aufgrun‘ der verkürzten Darstellung
des bıblıschen Zeugn1sses In der tatsäc  IC nahelegen konnte. €e1

DOSTA-Studie
DOÖSTA-Studie 32

05 DOSTA-Studie 36f (T2)+(73).
DOSTA-Studie
Vgl DOSTA-Studie 30f (78)—(8

0® DOSTA-Studie 38 STA
Vgl GER
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wırd dieses bıblısche Zeugn1s Jjedoch WEN1LSCI als krıtisches Gegenüber wahr-
sondern vielmehr als Bestätigung für dıe 171e der verschlede-

NCN konfessionellen Posiıtionen dieser rage gesehen So Cr dem Ka-
pıte abschließen. A DIe Finbeziehung der verschıedenen bıblıschen Bılder und
Begrıffe für das Werk der rlösung bletet T auTt das Öökumeniısche (Gje-
spräch dıe große Chance dıe Charakteristika der verschıledenen chrıistlichen
Iradıtıonen VON der orthodoxen Theosıs TE über dıe methodistische The:
ologıe der Heılıgung bıs hın Z reformilerten Bundestheologie CI16 ÖOku-
meniısche Soteriologie integrieren. In etzten Kapıtel oreıft dıe
AStudie Sschheblıc C1INE Aufgabenstellung der GOF auf. der Tormu-
hert wurde: .„Lutheraner und Katholıken werden ihre emühungen Öökume-
nısch fortsetzen i1hrem SCHICINSAMECN ZeugnI1s dıe KRechtfertigungslehre

NC für den Menschen ulNlseTiTeTr eıt relevanten Sprache auszulegen,
Berücksichtigung der indiıviduellen und der soz1alen nhegen unserer e1iIt  eb
Unter der Überschri .„Die Botschaft VOoON der Kechtfertigung ı der heutigen
Lebenswelt“‘ ÖI entfaltet die Studıie Herausforderungen be1l der und Neuansätze
ZUT Vermittlung der Rechtfertigungsbotschaft ausdrücklicher ezugnah-

auf dıe Dıskussionen be1l der Vollversammlung des LWB 963 elsinkı
eı werden Stichworte WIC „Bewußtwerden der Verantwortung VOT (Jott
„Befreiung VO wang D: Selbstrechtfertigung > „ Veränderung des PCISON-
lıchen Verhaltens „Befreiung VON der überpersönlichen acC der Sünde‘‘,
99-  olfnung auf Gerechtigkeit“, „Ermöglichung der Versöhnung VO Tätern und
Opfern“ „Uberwindung des Leistungsdrucks“‘, „Begründung der Menschen-
würde‘‘ „Anerkennung der Person unabhängıg VON iıhrem Handeln‘‘, I TOSEN
der ıTahrung VOoN Le1i1d“® und .„„‚Motıivatıon persönlıchem Engagement‘“ SC

102

DIe Aussagen der Studie können Rahmen dieses Aufsatzes
nıcht Eiınzelnen analysıert werden vielmehr können hler 11UTr CINLISC Beob-
achtungen V  n werden

Als erfreulich 1St zunächst einmal tfestzuhalten dalß der S{fi1-
dıe zanhnlreıiıchen tellen krıtische niragen „„dus konkordienlutherischer
ıcht“ 103 aufgenommen und benannt werden DIe Studıe 1St GCHIHHN®E eindrückliche
Bestätigung afür, dalß CS sınnvoll ISL, daß sıch cdıe Selbständige Evangelisch-
Lutherische Kırche ı ökumenische Gespräche einbringt und auf diese Weıise
hre „Ukumenische Verantwortung“ 104 wahrnımmt. Daß den krıtiıschen NnNIra-

1LO00 Studıe 46 96)
101 Studie 46
102 Vgl Studıe 5 49 —
103 Vgl den Beıtrag VON Werner an 1111 dem Studiıenband Werner Tän EKınig 1 der

Rechtfertigungslehre? nfragen dıe „„Gemeıinsame Erklärung ZUT Rechtfertigungslehre“‘
AdUsSs konkordienlutherischer 1C Studiıenband 05F}

104 So der 1te Handreichung für dıe SELK ema vgl http WW W selk de/download
/ek Verantwortung pdf
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ScCcHh und ınwänden aum egeben wırd, pricht zugle1c. aber auch für cdıie
Qualität der OSTA-Studie, dıe er euflic erkennenden .Vereıin-
heıtlıchungstendenzen“ sıch ennoch 1m Wesentlıchen mıt elıner Darstellung
des Ist-Zustands begnügt und Felder der Weıterarbeit aufwelst, sıch mıt
der Formulıerung eINes Konsenspapıers überfordern

ugleı1c ist CS aber auch ewegen wahrzunehmen, WIE dıie SELK In e1-
NeT SaNZCH el VON zentralen Fragen alleın einem weıtreichenden „Ökume-
nıschen“ Konsens er anderen ACK-Miıtgliedskırchen gegenübersteht. 105 Dies
wırd beispielswelse ın dem Abschnuıtt na (Gjottes und Mıtwıirkung des
Menschen“‘ eutlıc In dem dıe Vertreter der verschliedenen Kırchen Je auft ıh-

Weı1se cdıe Mıtwıirkung des Menschen be1l der Rechtfertigung zumındest 1m
Sinne elInes ‚„„vollen personalen Beteıiligtseins“ behaupten. ıne andere Posıtion
wırd hler alleın VoN der als ‚„„Altlutheraner“ apostrophierten SELK
„Dıie Altlutheraner betonen dagegen dıe Passıvıtät des Menschen be1l der echt-
ertigung. Für S1Ee ist (:laube keine Stellungnahme des Menschen, SsOondern 1E
Entscheidung Gottes. Das VO personale Beteıiligtsein des Menschen der
Rechtfertigung geschehe nıcht erst HIC dessen glaubende Antwort auft das
Evangelıum, sondern bereıts uUurc den ıhn gerichteten USpruc des van-
gelıums.“ 106 Diese Posıtion, dıe auch vonseılten des LW späatestens 1n der GOF
endgültig preisgegeben worden Ist, ist In der Jat nıcht mehr in den In der GER
und der GOF formuherten und VON den anderen DÖSTA-Mitgliedern T-
Stutzten Konsens integrierbar. eiches gılt für das ema „Sündenvergebung
und Heılıgung“. Während Baptısten und Altkatholıken mıt dem „integrativen
Verständnıis der diesem ema übereinstimmen. wiıird dıe Posıtion der
SELK erneut als Minderheitenvotum referjert: „Die Itlutheraner eklagen,
daß adurch Aussagen mıteinander verbunden werden, die sıch der Dıa-
lektik VON Gesetz und Evangelıum nıcht als gleichrangıg herausstellen würden.
Der forensische Aspekt der Rechtfertigung, daß Gott den Gjottlosen Chrıistı
wıllen gerecht spricht, werde fast völlıg ausgeblendet.“ 107 Dieselben Posıtions-
bestimmungen lassen sıch auch beım ema „sımul 1Uustus ei peccator” beob-
achten: W ährend Methodisten, Mennonıiıten und Altkatholiken den trıdentinısch
gefärbten Konsensformulierungen in der GER und erst recht In der GOF PTO-
lemlos zuzustimmen vermögen, vertritt wiederum alleın dıe SELK hıer eiıne
abweıchende Posıtion: ‚„Die Altlutheraner sehen In den Ausführungen der GER
eine ‚Ermäßigung‘ des Sündenbegrıffs, der für S1e nıcht hınnehmbar 1St: weıl
1E den ‚ Iotalaspekt‘ VON Sündersein und Rechtfertigung nıcht berücksichtige.
uch der Chriıst werde VON Gottes (Gjeset7z tändıg angeklagt.‘‘ '°® Schlhießlic

105 DIies beobachtet uch Neumann, Gerecht DNT „Hier WIE auch anderen Stellen ist
faktısch 1Ur die altlutherische Seıite, dıe einıgen Punkten ausdrücklıich Wıderspruch CI-
hebt.“

106 DOSTA-Studie 31 32}
107 DÖOÖSTA-Studie (54)
108 DOÖSTA-Studie 372 59)
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wIırd In der DÖSTA-Studie als altlutherisches Sonderanliegen auch noch der
ezug der KRechtfertigung auf das el Gottes 1mM Endgericht genannt Die
Altlutheraner „beklagen eiıne Unklarheit darüber, WIEe sıch das Rechtferti-
gungsurte1l (Gottes über den Sünder hler und Jetzt (Gjottes Urteil 1m ndge-
richt erhält Nırgendwo werde gesagl, WT oder Was UunNls 1mM Endgericht Gottes
rettet Damıt verbunden sSe1 eine unzureichende Behandlung der ematı VOoO
Gesetz und Evangelıum, cdie auch eiıner ‚Unterbelichtung‘ des Grundes der
He1ilsgew1  eit geführt habe “* 19 DIie Darlegungen der DOSTA-Studie lassen
erkennen, daß 65 Künftig sehr ohl weıtreichenden ökumeniıschen Konsens-
tormulierungen ZU ema „KRechtfertigung“‘ zwıischen den verschliedenen
christlichen Kırchen kommen könnte, denen alleın eine konkordienlutherische
T heologıe nıcht zuzustimmen vErIMAaS., Umso wichtiger 1st CS jedoch, daß dıe
SELK ihrer eigenen Lehrstellung geWl1 bleıibt und diese Immer wlieder Von

In das espräc mıt anderen Kırchen einbringt, auch WEn S1Ce eı
mıtunter 11UT noch als „Querulantin“‘ wahrgenommen werden INa

DıIie DOSTA-Studie ze1ıgt aber zugle1ic auch csehr eutlc dıe Grenzen
auf, dıe elıner Einbringung der konkordienlutherische Lehrposıiıtion In solche
ökumenischen Gespräche gesetzt SINd: In diesen Gesprächen und den daraus
resultierenden Dokumenten hat sıch mıiıttlerweile eiıne durchgesetzt,
dıie konsequent sämtlıche Lehrunterschiede und -gegensätze relatıviert und N1-
elhert und der INlan sıch, WEeNN INan sıch einmal auf S1e eingelassen hat, nıcht
mehr entziehen vVeEIMAS., Es gehö den tärken der DÖSTA-Studie. dalß
S1e diese rage der wen1gstens noch einmal thematısıert und den kr1-
tischen Eınwand VON altlutherischer Seıte wenl1gstens noch einmal Wort
kommen läßt. auch WENN S1e ıhn in der weıteren Durchführung nıcht weıter be-
rücksichtigt: Der des ‚dıfferenzierten‘ Konsenses 1egThema erledigt?  119  wird in der DÖSTA-Studie als altlutherisches Sonderanliegen auch noch der  Bezug der Rechtfertigung auf das Urteil Gottes im Endgericht genannt: Die  Altlutheraner „beklagen ... eine Unklarheit darüber, wie sich das Rechtferti-  gungsurteil Gottes über den Sünder hier und jetzt zu Gottes Urteil im Endge-  richt verhält. Nirgendwo werde gesagt, wer oder was uns im Endgericht Gottes  rettet. Damit verbunden sei eine unzureichende Behandlung der Thematik von  Gesetz und Evangelium, die auch zu einer ‚Unterbelichtung‘ des Grundes der  Heilsgewißheit geführt habe.“'® Die Darlegungen der DÖSTA-Studie lassen  erkennen, daß es künftig sehr wohl zu weitreichenden ökumenischen Konsens-  formulierungen zum Thema „Rechtfertigung‘“ zwischen den verschiedenen  christlichen Kirchen kommen könnte, denen allein eine konkordienlutherische  Theologie nicht zuzustimmen vermag. Umso wichtiger ist es jedoch, daß die  SELK ihrer eigenen Lehrstellung gewiß bleibt und diese immer wieder von  neuem in das Gespräch mit anderen Kirchen einbringt, auch wenn sie dabei  mitunter nur noch als „Querulantin“ wahrgenommen werden mag.  3. Die DÖSTA-Studie zeigt aber zugleich auch sehr deutlich die Grenzen  auf, die einer Einbringung der konkordienlutherischen Lehrposition in solche  Ökumenischen Gespräche gesetzt sind: In diesen Gesprächen und den daraus  resultierenden Dokumenten hat sich mittlerweile eine Methodik durchgesetzt,  die konsequent sämtliche Lehrunterschiede und -gegensätze relativiert und ni-  velliert und der man sich, wenn man sich einmal auf sie eingelassen hat, nicht  mehr zu entziehen vermag. Es gehört zu den Stärken der DÖSTA-Studie, daß  sie diese Frage der Methodik wenigstens noch einmal thematisiert und den kri-  tischen Einwand von altlutherischer Seite wenigstens noch einmal zu Wort  kommen läßt, auch wenn sie ihn in der weiteren Durchführung nicht weiter be-  rücksichtigt: „Der Methodik des ‚differenzierten‘ Konsenses liegt ... die Über-  zeugung zu Grunde, daß die Einheit des Glaubens nur als eine Vielfalt erfahr-  bar werden kann, in der den verbleibenden Unterschieden zwischen den Kon-  fessionen und Traditionen keine kirchentrennende Kraft mehr zukommt. ...  Mit Hilfe der Methodik des differenzierten Konsenses wird in der GER also  zwischen Grund und Ausdruck des Glaubens bzw. zwischen der geschichtlich  bedingten Gestalt der Lehre und ihrem theologischen Gehalt unterschieden.  Diese Methodik ist im DÖSTA auf weitgehende Zustimmung gestoßen. Nur  von altlutherischer Seite wurde beklagt, daß durch sie die Grundentscheidun-  gen, die hinter den Lehrverurteilungen liegen, nicht ausreichend in den Blick  kämen und die Vorordnung der Heiligen Schrift vor der Lehre der Kirche nicht  gewahrt werde.‘“ !® Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang im Übrigen  auch die selbstverständliche Einbringung und Akzeptanz des Leuenberger An-  109 DÖSTA-Studie S. 35f 8 (70).  110 DÖSTA-Studie S. 27f 88 (40)+(42).dıie ber-
ZCUSUNg runde, dalß dıie Eıinheıit des aubDens 11UTr als eıne 16 ertfanr=-
bar werden kann, in der den verbleibenden Unterschlıeden zwıschen den KOn-
fessionen und TIradıtiıonen keıine kırchentrennende Ta mehr zukommt.Thema erledigt?  119  wird in der DÖSTA-Studie als altlutherisches Sonderanliegen auch noch der  Bezug der Rechtfertigung auf das Urteil Gottes im Endgericht genannt: Die  Altlutheraner „beklagen ... eine Unklarheit darüber, wie sich das Rechtferti-  gungsurteil Gottes über den Sünder hier und jetzt zu Gottes Urteil im Endge-  richt verhält. Nirgendwo werde gesagt, wer oder was uns im Endgericht Gottes  rettet. Damit verbunden sei eine unzureichende Behandlung der Thematik von  Gesetz und Evangelium, die auch zu einer ‚Unterbelichtung‘ des Grundes der  Heilsgewißheit geführt habe.“'® Die Darlegungen der DÖSTA-Studie lassen  erkennen, daß es künftig sehr wohl zu weitreichenden ökumenischen Konsens-  formulierungen zum Thema „Rechtfertigung‘“ zwischen den verschiedenen  christlichen Kirchen kommen könnte, denen allein eine konkordienlutherische  Theologie nicht zuzustimmen vermag. Umso wichtiger ist es jedoch, daß die  SELK ihrer eigenen Lehrstellung gewiß bleibt und diese immer wieder von  neuem in das Gespräch mit anderen Kirchen einbringt, auch wenn sie dabei  mitunter nur noch als „Querulantin“ wahrgenommen werden mag.  3. Die DÖSTA-Studie zeigt aber zugleich auch sehr deutlich die Grenzen  auf, die einer Einbringung der konkordienlutherischen Lehrposition in solche  Ökumenischen Gespräche gesetzt sind: In diesen Gesprächen und den daraus  resultierenden Dokumenten hat sich mittlerweile eine Methodik durchgesetzt,  die konsequent sämtliche Lehrunterschiede und -gegensätze relativiert und ni-  velliert und der man sich, wenn man sich einmal auf sie eingelassen hat, nicht  mehr zu entziehen vermag. Es gehört zu den Stärken der DÖSTA-Studie, daß  sie diese Frage der Methodik wenigstens noch einmal thematisiert und den kri-  tischen Einwand von altlutherischer Seite wenigstens noch einmal zu Wort  kommen läßt, auch wenn sie ihn in der weiteren Durchführung nicht weiter be-  rücksichtigt: „Der Methodik des ‚differenzierten‘ Konsenses liegt ... die Über-  zeugung zu Grunde, daß die Einheit des Glaubens nur als eine Vielfalt erfahr-  bar werden kann, in der den verbleibenden Unterschieden zwischen den Kon-  fessionen und Traditionen keine kirchentrennende Kraft mehr zukommt. ...  Mit Hilfe der Methodik des differenzierten Konsenses wird in der GER also  zwischen Grund und Ausdruck des Glaubens bzw. zwischen der geschichtlich  bedingten Gestalt der Lehre und ihrem theologischen Gehalt unterschieden.  Diese Methodik ist im DÖSTA auf weitgehende Zustimmung gestoßen. Nur  von altlutherischer Seite wurde beklagt, daß durch sie die Grundentscheidun-  gen, die hinter den Lehrverurteilungen liegen, nicht ausreichend in den Blick  kämen und die Vorordnung der Heiligen Schrift vor der Lehre der Kirche nicht  gewahrt werde.‘“ !® Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang im Übrigen  auch die selbstverständliche Einbringung und Akzeptanz des Leuenberger An-  109 DÖSTA-Studie S. 35f 8 (70).  110 DÖSTA-Studie S. 27f 88 (40)+(42).Mıt der des dıfferenzilerten Konsenses wırd In der GER also
zwıschen TUN! und UuSs:!  TUC des auDens DbZWw zwıschen der geschichtlich
bedingten Gestalt der TE und iıhrem theologischen Gehalt unterschieden.
Diese 1st 1Im *A auf weıtgehende Z/Zustimmung gestoßen. Nur
Von altlutherischer Seıite wurde beklagt, daß Mrc S1e cdıe Grundentscheidun-
SCH, die hinter den Lehrverurteilungen llegen, nıcht ausreichend in den 1C
kämen und dıe Vorordnung der eılıgen chrift VOT der re der Kırche nıcht
gewahrt werde ** 110 Bemerkenswert 1st In diıesem /Zusammenhang 1m Übrigenauch dıe selbstverständliche Einbringung und Akzeptanz des Leuenberger ANn-

109 DOSTA-Studie 35f $ (/0)
110 DOÖSTA-Studie DE &8 (40)+(42).
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Satzes der Dıfferenzierung VON TUN! und us  u des auDens Z Ver-
ständnıs des dıfferenzilerten Konsenses. a

In der Umsetzung dieser In der DOSTA-Studie wiırd auch dıe
Lehrposıtion der SELK konsequent als eiıne ‚„ Iradıtion" vielen eNnan-
delt 12 womıt dıe rage nach der Unterscheidung VON wahrer und alscher Leh-

VON vornhereın ausgeschlossen WIrd. Dieses methodische orgehen TrTährt
In der OSTA-Studie selne ogroteske Krönung darın, daß der ezug des echt-
tertigungsgeschehens auf das Urteil (jJottes 1m Endgericht einem altluther1-
schen S5onderanliegen deklarıert nıcht degradıert wırd *, dem
dann gönnerhaft beschemigt wırd, daß 6S als ein olches Sonderanliıegen ‚„„das
CHAr1ISsS  ıche Erlösungs- und Rechtfertigungsverständnis nıcht unwesentlich be-
reichert.“ 114

Wenıigstens kurz hingewlesen se1 darauf, WIE auch In der OSTA-Studie
das Zeugni1s der eilıgen chriıft letztlich wieder 1L1UT ZUT Bestätigung der Me-
thodık des ‚„dıfferenzıierten Konsenses“ eingeführt wiıird und 1i konfess10-
ne Vorentscheidungen eutl1c erkennbar in dıe Formulierungen dieses
Zeugnisses eingetragen werden. Geradezu eklatant wahrnehmbar wırd dies in
der Definition VON „Rechtfertigung“ nach dem ZeugnI1s des postels Paulus
„‚Rechtfertigung‘ me1ınt dıe Gerechtsprechung und Gerechtmachung dessen,
der VOT Gott se1lne Sünden bekennt, we1l GE Mr das Wort des Evangelıums
E: (Glauben gekommen Ist  06 L5 Es 1st VON er NUur konsequent, dalß In der
Studıe jeglicher Hınweils auftf Köm 4757 VON der Rechtfertigung des (Gjottlo-
SCI ( dıe Rede Ist, Die hervorragende Analyse der Schriftbegründung In
der GER VON Volker Stolle In seinem Buch „Luther und Paulus“‘ 116 trıfft In Sanz
äahnlıcher Weılise auch auf das exegetische orgehen der OSTA-Studie

Bemerkenswert ist schliıeßlich auch, daß e OSTA-Studie sıch auch
wlieder auft dıe vermittlungstheologische Problematisierung der Rechtferti-
gungsbotschaft ınläßt |17/ und e1 bewußt dıe Dıskussionen der LW B-Voll-

EF ZHT Problematı dieser Konzeption, dıe VOIl enzel 1Ins ökumenische espräc einge-
bracht wurde und dıe systematısche Basıs der Leuenberger Konkordıie darstellt. vgl (Jottfried
artens: Die KRechtfertigung des Sünders Rettungshandeln Gottes der hıstorıisches nier-
pretament”? Grundentscheidungen lutherischer Theologıe und Kırche be1l der Behandlung des
Ihemas ‚Rechtfertigung‘ 1m ökumeniıischen ontext Th Band 64); Göttingen 9972 (1m
Folgenden: Martens, Kechtfertigung), 223—2206, AA AL

1472 Vgl hlerzu Neumann, Gerecht 28 „Diese Fruchtbarkeiıt120  Gottfried Martens  satzes der Differenzierung von Grund und Ausdruck des Glaubens zum Ver-  ständnis des differenzierten Konsenses.!'  In der Umsetzung dieser Methodik in der DÖSTA-Studie wird auch die  Lehrposition der SELK konsequent als eine „Tradition“ unter vielen behan-  delt''*, womit die Frage nach der Unterscheidung von wahrer und falscher Leh-  re von vornherein ausgeschlossen wird. Dieses methodische Vorgehen erfährt  in der DÖSTA-Studie seine groteske Krönung darin, daß der Bezug des Recht-  fertigungsgeschehens auf das Urteil Gottes im Endgericht zu einem altlutheri-  schen Sonderanliegen deklariert — um nicht zu sagen: degradiert — wird''®, dem  dann gönnerhaft bescheinigt wird, daß es als ein solches Sonderanliegen „das  christliche Erlösungs- und Rechtfertigungsverständnis nicht unwesentlich be-  reicHert 1“  4. Wenigstens kurz hingewiesen sei darauf, wie auch in der DÖSTA-Studie  das Zeugnis der Heiligen Schrift letztlich wieder nur zur Bestätigung der Me-  thodik des „differenzierten Konsenses‘“ eingeführt wird und dabei konfessio-  nelle Vorentscheidungen deutlich erkennbar in die Formulierungen dieses  Zeugnisses eingetragen werden. Geradezu eklatant wahrnehmbar wird dies in  der Definition von „Rechtfertigung‘“ nach dem Zeugnis des Apostels Paulus:  „‚Rechtfertigung‘ meint die Gerechtsprechung und Gerechtmachung dessen,  der vor Gott seine Sünden bekennt, weil er durch das Wort des Evangeliums  zum Glauben gekommen ist“''°. Es ist von daher nur konsequent, daß in der  Studie jeglicher Hinweis auf Röm 4,5, wo von der Rechtfertigung des Gottlo-  sen (!) die Rede ist, fehlt. Die hervorragende Analyse der Schriftbegründung in  der GER von Volker Stolle in seinem Buch „Luther und Paulus‘“ '° trifft in ganz  ähnlicher Weise auch auf das exegetische Vorgehen der DÖSTA-Studie zu.  5. Bemerkenswert ist schließlich auch, daß die DÖSTA-Studie sich auch  wieder auf die vermittlungstheologische Problematisierung der Rechtferti-  gungsbotschaft einläßt ‘” und dabei bewußt an die Diskussionen der LWB-Voll-  111 Zur Problematik dieser Konzeption, die von Wenzel Lohff ins ökumenische Gespräch einge-  bracht wurde und die systematische Basis der Leuenberger Konkordie darstellt, vgl. Gottfried  Martens: Die Rechtfertigung des Sünders — Rettungshandeln Gottes oder historisches Inter-  pretament? Grundentscheidungen lutherischer Theologie und Kirche bei der Behandlung des  Themas ‚Rechtfertigung‘ im ökumenischen Kontext (= FSÖTh Band 64); Göttingen 1992 (im  Folgenden: Martens, Rechtfertigung), S. 223—226, 332—334.  1  Vgl. hierzu Neumann, Gerecht S. 281: „Diese Fruchtbarkeit ... setzt aber voraus, daß sich die  lutherische Rechtfertigungslehre bewußt einordnet in das Gesamt der ökumenischen Theolo-  gie und damit in das letztendlich biblisch begründete vielstimmige Konzert der verschiede-  nen christlichen Traditionen.“  13  Vgl. DÖSTA-Studie S. 35f 8 (70).  114  DÖSTA-Studie S. 33 8 (63).  15  DÖSTA-Studie S. 42 $ (84).  116  Vgl. Stolle, Luther S. 452—460.  11  Vgl. DÖSTA-Studie S. 46-54.aber VOTaUS, daß sıch dıe
lutherische Rechtfertigungslehre bewußt einordnet in das (Jesamt der ökumenıischen Theolo-
g1e und damıt In das letztendlich 1DI1SC begründete vielstimmıge Konzert der verschliede-
1111 chrıistliıchen Tradıtiıonen.“

113 Vgl DOSTA-Studie 351 /0)
114 DOÖSTA-Studie 33 (63)
FT DOSTA-Studie 84)
116 Vgl Stolle, Luther 4522260
PE Vgl DOSTA-Studie A6==S514
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versammlung In elsinkı anknüpft. | 1 Letztlich enden dıe Ausführungen e1
Jjedoch In denselben Aporıen WIE damals auch, cdıe sıch immer wlieder dort C1I-
geben, INan meınt, In der Darlegung des Rechtfertigungsgeschehens das
Endgericht ausblenden!!* Ooder einem konfessionellen Sonderanliegen aD-
erten können. el sollte jedoch erwähnt werden, daß den „NEeU-
ansatzen ZUT Vermittlung der Rechtfertigungsbotschaft“‘ doch auch das „Be-
wußtwerden der Verantwortung VOT tt“ erwähnt wırd und diesem ema
immerhın auch dıe Lolgenden Sätze formuliert werden: „Der chrıstlıche Jau-
be das kommende Weltgericht Gottes legt die Verwendung VO Gerichts-
metaphern für dıie Rechtfertigung nahe.Thema erledigt?  121  versammlung in Helsinki anknüpft.'® Letztlich enden die Ausführungen dabei  jedoch in denselben Aporien wie damals auch, die sich immer wieder dort er-  geben, wo man meint, in der Darlegung des Rechtfertigungsgeschehens das  Endgericht ausblenden ‘” oder zu einem konfessionellen Sonderanliegen ab-  werten zu können. Dabei sollte jedoch erwähnt werden, daß unter den „Neu-  ansätzen zur Vermittlung der Rechtfertigungsbotschaft‘“ doch auch das „Be-  wußtwerden der Verantwortung vor Gott‘“ erwähnt wird und zu diesem Thema  immerhin auch die folgenden Sätze formuliert werden: „Der christliche Glau-  be an das kommende Weltgericht Gottes legt die Verwendung von Gerichts-  metaphern für die Rechtfertigung nahe. ... Die meisten Menschen ahnen wohl  auf irgendeine Weise, daß sie sich einmal vor einer höheren Instanz verant-  worten müssen. So hilft die Rechtfertigungsbotschaft, daß Menschen sich ihrer  Verantwortung vor Gott bewußt werden.“ ® Dieser letzte Satz ist dann jedoch  schon wieder bezeichnend: Die Rechtfertigungsbotschaft wird für ethische  Zwecke instrumentalisiert; sie verkündigt nicht die Rettung aus dem Endge-  richt, sondern stellt dem Menschen lediglich das kommende Gericht als solches  vor Augen. Grundsätzlich gilt aber auch für die DÖSTA-Studie: Die Ausblen-  dung des Endgerichts und der Frage danach, wer oder was uns in diesem End-  gericht rettet, ist geradezu zu einer ökumenischen Methode geworden, auf der  die Postulierung eines — wenn auch differenzierten — Konsenses in der Frage  der Rechtfertigung geradezu fußt und die konkordienlutherische Position nach-  gerade exotisch erscheinen läßt. Schon allein exegetisch erweist sich diese öku-  menische Methode jedoch als nicht haltbar und tragfähig.  (Ein vierter Abschnitt zu diesem Thema:  Das Verhältnis zu Rom nach „Dominus Jesus“  wird in der nächsten Ausgabe der Lutherischen Beiträge abgedruckt.  Die Redaktion)  118 Vgl. DÖSTA-Studie S. 47 8 (98); zur Problematik dieser Diskussionen in Helsinki vgl. Mar-  tens, Rechtfertigung S.138ff, 332.  119  Genau dies geschah im Vorfeld von Helsinki, wie dies Peter Brunner erfahren bzw. durchlei-  den mußte, vgl. Gottfried Martens: Die Frage nach der Rettung aus dem Gericht. Der Beitrag  Peter Brunners zur Behandlung der Rechtfertigungsthematik vor und bei der IV. Vollver-  sammlung des Lutherischen Weltbundes in Helsinki 1963, in: Lutherische Theologie und Kir-  che (LuThK) 13 (1989) S. 41-71.  120 DÖSTA-Studie S. 49f $ (107).Die melsten Menschen ahnen ohl
autf ırgendeine Weıse, daß S1e sıch einmal VOT einer Ööheren nstanz verant-

mMussen SO dıe Rechtfertigungsbotschaft, daß Menschen sıch iıhrer
Verantwortung VOT (jott bewußt werden.“ 120 Dieser letzte Satz ist dann Jjedoch
schon wleder bezeichnen DIie Rechtfertigungsbotschaft wırd für ethısche
/wecke instrumentalisiert; S1e verkündigt nıcht dıe Rettung dus dem ndge-richt, sondern stellt dem Menschen lediglich das kommende Gericht als olches
VOT ugen Grundsätzlic gılt aber auch für dıie DOSTA-Studie: Die Ausblen-
dung des Endgerichts und der rage danach, WT oder Was uns in dıiıesem End-
ericht reitet. ist geradezu eıner ökumenischen Methode geworden, auf der
dıe Postulierung eiInes WENN auch dıfferenzierten Konsenses In der rage
der Rechtfertigung geradezu fußt und dıie konkordienlutherische Posıtion nach-
gerade exotisch erscheinen äßt on alleın exegetisch erwelst sıch diese Öku-
menısche Methode jedoch als nıcht haltbar und tragfähig.

Eın vlerter Abschnitt diıesem ema
Das Verhältnis Rom ach ‚„Dominus Jesus‘‘

wırd In der nächsten Ausgabe der Lutherischen Beıträge abgedruckt.
DIie Redaktıon)

HIR Vgl DOSTA-Studie 98) ZUT Problematik dieser Dıskussionen In Helsınkı vgl Mar-
feNnS, Kechtfertigung 22

119 Genau 168 geschah 1m Vorfeld vVvon Helsınki, WIE 168 etfer Brunner erfahren bZw. durchle1-
den mußte, vgl Gottfried artens: Dıe rage ach der Rettung AUus dem Gericht Der BeıtragPeter Brunners ZUT Behandlung der Rechtfertigungsthematik VOT und be1l der Vollver-
sammlung des Lutherischen Weltbundes In Helsinkıi 1963, In Lutherische Theologie und Ka
che LuThK) 13 (1989) A

120 DOÖSTA-Studie 49f


